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ABSTRACT 

Der Wunsch eines jeden Menschen ist es, bei voller Gesundheit alt zu werden. 

Jedoch kann jeder Mensch in die Situation kommen, eine Organspende zu benöti-

gen, sei es durch eine Krankheit oder einen Unfall. In diesem Fall ermöglicht ein 

Spenderorgan das Weiterleben. Deswegen hat die Organtransplantation eine sehr 

große Bedeutung, damit das Leben eines Menschen gerettet oder die Lebensquali-

tät deutlich verbessert werden kann. 

Die Transplantationsmedizin hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt 

und hat heute einen festen Platz in der klinischen Praxis in der Welt eingenom-

men. Heute kann fast jedes Organ, z. B. die Leber, die Niere, das Herz, die Lunge, 

der Dünndarm, die Bauchspeicheldrüse, transplantiert werden. Weiterhin gliedert 

sich Transplantation, d. h. die Übertragung von menschlichen Organen, Organtei-

len, Geweben und Zellen zu therapeutischen Zwecken, in zwei grundsätzliche 

Formen: die postmortale Organtransplantation und die Lebend-Transplantation. 

Hierbei setzt eine postmortale Organspende den Tod eines Menschen voraus. Da-

raus resultiert eine gewisse Unsicherheit und Anspannung. Andererseits können 

einige Organe von einem lebenden Menschen unter bestimmten gesetzlichen Be-

dingungen entnommen und übertragen werden.  

Die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit und das Leben sind zweifelsohne 

die wichtigsten Rechtgüter. Jedoch können diese höchsten Werte infolge einer 

Organtransplantation oder einer Organspende, z. B. gegen die Einwilligung des 

Spenders, beschädigt werden. Hierbei wird die Frage nach der rechtlichen Zuläs-

sigkeit und den Grenzen der Transplantation aufgeworfen. Die rechtlichen Rege-

lungen sind unbedingt erforderlich zum Schutze dieser höchsten Werte. 

Für eine Organtransplantation werden Organe benötigt, die nur durch eine Organ-

spende zur Verfügung gestellt werden können. Bezüglich der Organspende gibt es 

verschiedene Regelungsmodelle, etwa die Zustimmungslösung, die Widerspruchs-
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lösung oder die Notstandslösung. In dieser Arbeit werden diese Modelle detailliert 

dargestellt. 

Die vorliegende Masterarbeit will den Problemen, die mit einer Organtransplanta-

tion verbunden sind, mit einem Rechtsvergleich zwischen der Türkei und 

Deutschland nachgehen. 

Die Organtransplantation und Organspende unterliegen nach türkischem und 

deutschem Recht einer spezialgesetzlichen Regelung. Die beiden Staaten haben 

sowohl ähnliche als auch unterschiedliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

für die Organtransplantation. Gesetzlich wird die Organtransplantation in der Tür-

kei durch das im Jahr 1979 in Kraft getretene Gesetz mit dem vollständigen Na-

men ,,Das Gesetz über die Entnahme, Bewahrung und Übertragung von Organen 

und Geweben“ (nachfolgend „ONHK“ genannt) geregelt. In Deutschland wird die 

Organtransplantation durch das im Jahr 1997 in Kraft getretene Gesetz über die 

Spende, Entnahme und Übertragung von Organen (Transplantationsgesetz oder 

TPG) geregelt. In beiden Gesetzen sind die Fallkonstellationen, wie zum Beispiel 

die postmortale Organspende oder die Lebendspende, geregelt. Nebenbei wird im 

deutschen Transplantationsgesetz dargestellt, wie die gesundheitlichen Einrich-

tungen für die Organtransplantation gestaltet werden müssen und welche Einrich-

tungen für die Organtransplantation, also für die Entnahme, Vermittlung und 

Übertragung von Organen, zuständig sind. Dieses Thema wurde im türkischen 

Transplantationsrecht durch die Satzung - Satzung über Dienstleistung der Organ- 

und Gewebetransplantation(ODNHY) -gestaltet. 

Wie entstanden und wie entwickelten sich das türkische und deutsche Transplan-

tationsgesetz? Was versteht der türkische und deutsche Gesetzgeber unter dem 

Tod bzw. Todeszeitpunkt im Rahmen der Organtransplantation? Welche gelten-

den Modelle zur Regelung der Organspende wurden im türkischen und deutschen 

Transplantationsrecht akzeptiert? Unter welchen Bedingungen kann eine postmor-

tale Organtransplantation nach dem türkischen und deutschen Recht durchgeführt 

werden? Welche Bedingungen sieht der türkische und deutsche Gesetzgeber für 
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die Durchführung einer Lebend-Transplantation vor? Wie wirkt das unterschiedli-

che Nationalstaatsmodell zwischen der Türkei und Deutschland auf das gesund-

heitliche System im Sinne des Transplantationsrechts? All diese Fragen, die im 

Rahmen der Organtransplantation und Rechtsgrundlage zur Organtransplantation 

sowohl in der Türkei als auch in Deutschland thematisiert werden müssen, werden 

in dieser Arbeit detailliert und in vergleichender Sichtweise beantwortet. 

Das Thema dieser Masterarbeit, „Vergleich zwischen dem deutschen und türki-

schen Medizinrecht bezogen auf die Organtransplantation“, fand bisher in der 

Literatur noch keine Beachtung. In diesem Zusammenhang sollte diese Arbeit zur 

Bereicherung der deutschen und türkischen Literatur beitragen. Die vorliegende 

Arbeit setzt jedoch inhaltlich einen eigenen Schwerpunkt und bezweckt, die Ebe-

ne des Rechtsvergleichs hinzuzufügen. 
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1. EINFÜHRUNG 

Im Mittelpunk dieser Betrachtung steht der Gebrauch des Terminus „Organtrans-

plantation“. Das konkrete Thema dieser Betrachtung ist „Vergleich der türkischen 

und deutschen Rechtsgrundlagen der Organtransplantation“. Bei dem Vergleich 

geht es hauptsächlich um die rechtlichen Sichtweisen in der Türkei und in 

Deutschland. 

„Organtransplantation“ ist eines der wichtigsten Themen des Fachgebiets Medi-

zin. Die Organtransplantation entwickelte sich als Fachgebiet der Medizin über 

Jahre hinweg und hat eine große Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Für un-

ser heutiges Verständnis wird Transplantationsmedizin gesellschaftlich als Sym-

bol einer hoch entwickelten, naturwissenschaftlich orientierten Medizin betrach-

tet.1 Sie ermöglicht es, das Leben der kranken Menschen zu retten. Die Lebens-

qualität der Menschen wurde durch die Entwicklung der Organtransplantation 

deutlich verbessert. Abgesehen davon führt die hohe Zahl an Transplantation zu 

einer finanziellen Entlastung für das Gesundheitssystem, insbesondere bei der 

Dialyseversorgung.
2
 

Einleitend
3
 wird in einer kurzen historischen Retrospektive in die Verhältnisse 

bzw. Entwicklung der Organtransplantation eingeführt, und anschließend werden 

die Organe, die als Gegenstand der Organtransplantation infrage kommen, vorge-

stellt. Im ersten Kapital wird außerdem der Ablauf der Organtransplantation be-

schrieben. 

Das zweite Kapitel dieser Arbeit
4
 befasst sich mit dem Thema Organspende. Die 

Organspende bzw. gesetzliche Regelungen werden in einem internationalen Rah-

menuntersucht. Ziel dieses Teils ist zum einen, die international geltenden Model-

                                                            
1 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff: Medizinrecht (2014), Vorbem., Rn. 1 
2 Vgl. Schroth in Roxin/ Schroth: Handbuch des Medizinstrafrechts (2010), S. 447 
3 Gliederungspunk 2 
4 Gliederungspunk 3 
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le zur Regelung der Organspende vorzustellen, und zum anderen, die geltenden 

Modelle bzw. Rechte der Organspende in der Türkei und in Deutschland, welche 

als Ausgangspunkt dieses Kapitals betrachtet werden können, vergleichsweise zu 

klären. Schließlich werden die derzeitigen Situationen bzgl. der Spendenzahl in 

Deutschland und in der Türkei verglichen. Um dies zu verdeutlichen, nimmt die-

ser Teil der Arbeit eine Abbildung der statistischen Organspende-Daten der Tür-

kei und Deutschland in Anspruch.  

Das dritte Kapitel
5
 bezweckt, einen detaillierten Überblick über das türkische 

Transplantationsgesetzt zu schaffen. Dieser Teil nimmt Bezug auf das Ziel und 

die Notwendigkeit eines Transplantationsgesetzes im türkischen Recht. Dazu ge-

hört unbedingt eine kurze Entstehungsgeschichte, sodass die Relationen und Kor-

relationen zwischen Ziel und Zweck dieses Gesetzes verstanden werden. Unter-

schiedliche Transplantationen und dazu gehörige Rechtsgrundlagen werden in 

diesem Teil erörtert. Wie die Organ-Transplantation verlaufen muss und die Ver-

botsvorschriften gegen die strafrechtlichen Tathandlungen aussehen, wird am En-

de dieses Teils erklärt.  

Das darauffolgende Kapitel
6
 dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem deutschen 

Transplantationsgesetzt. Dieser Teil dient unter anderem auch durch die Fallkons-

tellationen bzw. die Feststellung des Hirntodes dazu, das Problem der postmorta-

len Organ- und Gewerbespende und die Lebendorganspende zu klären. 

Danach wird kurz dargestellt, wie eine postmortale Spende in der Praxis abläuft, 

und welche Kriterien für die Todesdiagnose erfüllt werden müssen. Überdies 

werden die strafrechtlichen Regelungen nach deutschem Strafrecht erläutert. 

Die Organtransplantation spielt für das menschliche Dasein eine sehr wichtige 

Rolle. Besonders durch die postmortale Organspende kann das Leben eines Men-

schen gerettet werden. Sie setzt den Tod bzw. Feststellung des Hirntodes des Or-

                                                            
5 Gliederungspunk 4 
6 Gliederungspunk 5 
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ganspenders voraus.
7
In diesem Zusammenhang wird die vorliegende Arbeit die 

gesetzlichen Regelungen, die zweifellos sehr wichtige Bedeutungen haben, näher 

betrachten. 

Sowohl in Deutschland als auch in der Türkei sind die Organtransplantation und 

damit die Organspende gesetzlich geregelt. Mit dem derzeitigen Mangel an geeig-

neten Spenderorganen entsteht ein neues Problem: der Organhandel. Das dritte 

und vierte Kapitel dieser Arbeit behandelt das Thema „Organtransplantation unter 

dem Aspekt des Organhandels“ in der Türkei und in Deutschland. Der Organhan-

del ist in den beiden Ländern illegal und daher strafbar. Der Organhandel verstößt 

vor allem gegen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Durch fi-

nanzielle Anreize für potenzielle Lebendspender werden ihre Gesundheit und kör-

perliche Integrität wegen wirtschaftlicher Vorteile beeinträchtigt. Organhandel ist 

international geächtet und wird in der Türkei und in Deutschland unter Strafe ge-

stellt. 

Welche Anwendungsregeln der Organtransplantation und der Organspende zeigen 

Ähnlichkeiten und welche Regelungen zeigen deutliche Unterschiede, wenn man 

die türkische und deutsche Rechtsgrundlage vergleicht? Um zu einem Vergleich 

zu gelangen, wird zuerst die historische Entwicklung der Organtransplantation in 

der Türkei und in Deutschland zusammengefasst. Das ist das Thema des fünften 

Kapitels dieser Masterarbeit. 

Am Ende dieser Masterarbeit fasse ich die Ergebnisse zusammen und entwickele 

einen Ausblick auf mögliche rechtliche Fragestellungen.  

 

 

 

                                                            
7Middel/ Scholz in Spickhoff, Vorbem., Rn. 1. 
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2. ORGANTRANSPLANTATION 

2.1. Bedeutung und Gegenstand  

Unter der Organtransplantation versteht man die Übertragung von Organen, Organtei-

len, Geweben oder Zellen auf einen Menschen mit dem Zweck, die geschädigten Orga-

ne, Gewebe oder Zellen in ihrer Funktion zu ersetzen.
8
Der Begriff „Transplantationsme-

dizin“ geht auf Rudolf Pichlmayr (1932-1997), einem führenden deutschen Transplanta-

tionsmediziner, zurück.
9
 

Die Transplantation hat viele Arten und wird nach Herkunft, Ort und Funktion des 

Transplantats konstruiert. Es sind zuerst zwei Transplantationen zu unterscheiden: 

die allogene Transplantation und die autologe Transplantation. Bei der alloge-

nen Transplantation geht es um die Übertragung von gesunden Organen und Ge-

weben des Fremd-Spenders auf einem Fremd-Empfänger. Bei der autolo-

gen Transplantation handelt es sich um die Verpflanzung eigener Gewebe und 

anderer Körperteile (z. B. Knochenstücke, Haut, Stammzellen usw.) von der einen 

auf eine andere Stelle des Empfängers; der Spender ist also zugleich der Empfän-

ger. Weiterhin unterscheidet man die syngenen und xenogenen Transplantationen. 

Von einer syngenen Transplantation spricht man, wenn die Organverpflanzung 

zwischen zwei eineiigen Zwillingen erfolgt. Bei der xenogenen Transplantation 

hingegen -Xenotransplantation- werden tierische Organe und Gewebe auf Men-

schen übertragen.
10

 

Die Transplantation wird in zwei grundsätzliche Formen gegliedert: die postmor-

tale Transplantation und die Lebend-Transplantation. Bei der postmortalen Trans-

plantation geht es um eine Organ-Explantation von einem hirntoten Spender mit 

anschließender Übertragung auf einen lebenden Empfänger, der in der Regel 

schwer krank ist. Bei der Lebend-Transplantation handelt es sich um eine Organ-

                                                            
8  Vgl. Lipp in Laufs/ Katzenmeier/ Lipp: Arztrecht (2015), Rn. 1-2. 
9  Vgl. Deutsche Leberstiftung (Hrsg.), S. 84. 
10 Vgl. Schroth et al: Transplantationsgesetz Kommentar-TPG (2005), Einl. Rn. 14. 
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Explantation von einem lebenden und gesunden Spender mit anschließender 

Übertragung auf den Empfänger.
11

 

Der folgende Abschnitt dieser Betrachtung wird sich mit den wichtigsten Ereig-

nissen in der Geschichte der Organtransplantation beschäftigen. 

2.2. Geschichte der Organtransplantation 

Als Beginn der Organtransplantation zeichnet man das Jahr 1883. Der Berner Chi-

rurg Theodor Kocher transplantierte einem Patienten menschliches Schilddrüsen-

gewebe unter die Haut und in die Bauchhöhle.
12

 Der französische Chirurg Alexis 

Carrel führte im Jahre 1906 eine Nierentransplantation durch. Er hatte sie von 

Tieren auf Menschen transplantiert. Er gilt auch als Erfinder der Gefäßanastomo-

sen und erhielt im Jahr 1912 den Nobelpreis für seine medizinischen Tätigkeiten. 

Im Jahr 1909 versuchte ein deutscher Arzt, Ernst Unger in Berlin, einem Affen 

die Niere eines totgeborenen Kindes zu transplantieren. Jedoch scheiterte dieser 

Versuch. Unger gilt als ein Pionier der Organtransplantation, und er leistete fun-

damentale Arbeiten zur Nierentransplantation. Zwischen den Jahren 1902-1936 

wurden viele Transplantationen, besonders Xenotransplantationen, durchgeführt, 

aber jeder Versuch missglückte.
13

 

In den 1940er Jahren beschäftigte sich der englische Biologe Sir Peter Brian mit 

der Thematik des Immunsystems und der Transplantation, und er fand die Grund-

lage der modernen Transplantationsimmunologie: Gewebekompatilibilität und 

Immunreaktion. Somit konnten Abstoßreaktionen verhindert werden.
14

 

Am 23. Dezember 1954 gelang Joseph Edward Murray, der amerikanische Chi-

rurg, in den USA die erste erfolgreiche Nierentransplantation zwischen eineiigen 

Zwillingen. Dr. Murray transplantierte die Niere des Zwillingsbruders Ronald auf 

                                                            
11 ebd., Rn. 15. 
12 Vgl. Bader: Organmandel und Organverteilung (2010), S. 77. 
13 Vgl. Yılmaz/ Şahin in Çevik/ Özyürek: Organ Nakli Hemşireliği (2017), S. 3. 
14 Vgl. Moore: Transplantation- Geschichte und Entwicklung (1970), S. 34. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nierentransplantation
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den 23-jährigen Richard Herrick. Nach der Operation lebte Herrick noch acht Jah-

re lang mit seinem neuen Organ weiter.
15

 

Die erste Nierentransplantation in Deutschland wurde in Berlin 1963 von den 

Urologen Wilhelm Brosig und Reinhard Nagel durchgeführt.
16

Weiterhin erfolgte 

die erste Herztransplantation 1967 von dem südafrikanischen Chirurgen Christia-

an N. Bernard in Kapstadt, Südafrika. Bei der Transplantation wurde das Herz der 

im Alter von 25 Jahren bei einem Autounfall tödlich verunglückten Denise Darvall 

auf den Patienten Louis Washkansky verpflanzt. Nach der Operation konnte der 

Patient Louis Washkansky nur 18 Tage weiterleben. Er starb infolge einer Infektion 

an einer Lungenentzündung. Kurz darauf, 1968, führte Bernard noch eine Herz-

transplantation durch, und der Patient Philip Blaiberg lebte 18 Monate lang mit dem 

verpflanzten Herzen.
17

 

In der Türkei wurde die erste erfolgreiche Organtransplantation als Nierentrans-

plantation von der Mutter auf ihren Sohn 1975 von Prof. Dr. Mehmet Haberal und 

seinem Team durchgeführt. Es war die erste Organtransplantation bei lebenden 

Spendern. Im Jahr 1978 erfolgte die erste Organtransplantation bei toten Spendern 

als Nierentransplantation. Bei diesem Fall wurde eine Niere von einem toten 

Spender in Deutschland in die Türkei durch Eurotransplant Organisation weiter-

geleitet und auf einen jungen Mann übertragen.
18

 

Bis zur heutigen Zeit erfuhr die Transplantationsmedizin einen großartigen Auf-

schwung. Mit der Verwendung von Medikamenten zur Abwaschung und Verhin-

derung von Abstoßreaktionen können die transplantierten Patienten jahrelang 

überleben.
19

 

                                                            
15 ebd., S. 82 ff. 
16 URL: https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-
institute/uro/fachinformation/nierentransplantation/geschichte-der-transplantation 
[12.07.2017]. 
17 Vgl. Yılmaz/ Şahin in Çevik/ Özyürek, S. 6. 
18 ebd., S. 7 ff. 
19 Vgl. Schroth et al: TPG Kommentar (2005), Einl. Rn. 13. 

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/uro/fachinformation/nierentransplantation/geschichte-der-transplantation
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/uro/fachinformation/nierentransplantation/geschichte-der-transplantation
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2.3. Organtransplantation und ihr Ablauf 

Heute ist die Organtransplantation als eine etablierte klinische Behandlungsme-

thode anerkannt.
20

 In vielen Ländern ist die Organtransplantation gesetzlich gere-

gelt.
21

 Vorliegend wird nur Bezug auf die zulässigen transplantierten Organe in 

der Türkei und in Deutschland durch die jeweiligen Transplantationsgesetze ge-

nommen. In beiden Länder können die Nieren, das Herz, die Lunge, die Leber, die 

Bauchspeicheldrüse und der Dünndarm von einem verstorbenen Spender übertra-

gen werden. Überdies ist in beiden Ländern die Entnahme der lebenswichtigen 

Organe bei einer Lebendspende unzulässig. Bei einem lebenden Spender ist die 

Entnahme der Organe beschränkt. Nur eine Niere oder ein Teil der Leber sind in 

beiden Ländern als zulässige Organe der Organtransplantation deklariert. Um eine 

gelungene Organtransplantation erfolgreich abzuschließen, ist ein komplexes Zu-

sammenwirken unterschiedlicher Stellen erforderlich. In Deutschland sind drei 

Organisationen am Ablauf der Organtransplantation beteiligt: die Deutsche Stif-

tung Organisation (DSO), die Stiftung Eurotransplant (ET) und ca. 50 Transplan-

tationszentren.
22

 Auch in der Türkei sind drei Institutionen (das Nationale Organ- 

und Gewebetransplantationszentrum, die regionalen Transplantationszentren und 

Transplantationszentren) am Ablauf der Organtransplantation beteiligt. Vor allem 

müssen die gesetzlich geregelten Voraussetzungen zur Verwirklichung einer Or-

gantransplantation erfüllt sein. 

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Organisationsablauf der Organtransplantation 

in der TC und in BRD in den weiteren Gliederungspunkten (4.7 und 5.7). 

 

 

                                                            
20 ebd., Rn. 16. 
21 URL: http://www.transplantation-
information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/gesetze.html 
[16.07.2017] 
22 URL: https://www.organspende-info.de/organ-und-gewebespende/verlauf/entnahme 
[19.07.2017] 

http://www.transplantation-information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/gesetze.html
http://www.transplantation-information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/gesetze.html
https://www.organspende-info.de/organ-und-gewebespende/verlauf/entnahme
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3. ORGANSPENDE 

Die Organtransplantation ist häufig die einzige Therapie, die das Leben eines 

Menschen noch retten kann oder dessen Lebensqualität deutlich verbessert.
23

 Für 

eine Organtransplantation werden Organe benötigt, die nur durch eine Organ-

spende zur Verfügung gestellt werden können. Hierbei wäre eine Darstellung des 

Begriffs „Spende“ aufschlussreich. Nach allgemeinem Verständnis ist die Spende 

eine freiwillige Zurverfügungstellung von eigenen Organen für einen anderen, der 

diese braucht. Man versteht unter der Organspende, dass der Organspender sein 

Organ einem Empfänger zur Verfügung stellt.
24

 

 

3.1. International geltende Modelle zur Regelung der Organspende 

Die postmortale Organspende ist fast in allen europäischen Ländern gesetzlich 

geregelt. Die Regelungen zeigen inhaltliche Unterschiede, welche in den folgen-

den Absätzen dieser Arbeit betrachtet werden sollen. 

 

3.1.1. Zustimmungslösung 

Die Zustimmungslösung ist in zwei Varianten gestaltet, in der engen und der er-

weiterten Zustimmungslösung. Die enge Zustimmungslösung sieht vor, dass eine 

Organspende erst dann möglich ist, wenn der Verstorbene zu seinen Lebzeiten 

schriftlich einer Organentnahme (z.B. per Organspendeausweis) zugestimmt hat. 

Die Angehörigen des Verstorbenen haben diesbezüglich kein Mitspracherecht.
25

 

Durch dieses Modell ist die vollkommene Befolgung des Spenderwillens gewähr-

leistet. In den europäischen Ländern wird die enge Zustimmungslösung nicht 

praktiziert.
26

 In Japan gilt die enge Zustimmungslösung mit dem Widerspruchs-

recht der Angehörigen. Der Hirntod eines Menschen wird als Todeszeitpunkt kul-

turell nicht allgemein akzeptiert. Durch eine im Juli 2010 in Kraft getretene Ge-

                                                            
23 URL: https://www.dso.de/organspende-und-transplantation/thema-organspende.html 
[20.07.2017] 
24 Vgl. Beckmann in Beckmann et al: Organtransplantation (2008), S. 100 f. 
25 Vgl. Bader, S. 20. 
26 ebd., S. 25. 

https://www.dso.de/organspende-und-transplantation/thema-organspende.html
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setzesnovelle in Japan dürfen die Organe nach dem Hirntod des potenziellen 

Spenders entnommen werden, wenn sich die Angehörigen des Verstorbenen nicht 

ausdrücklich dagegen aussprechen.
27

 Nach der erweiterten Zustimmungslösung ist 

eine Organentnahme bei Verstorbenen möglich, wenn der Verstorbene zu seinen 

Lebzeiten einer Organentnahme zugestimmt hat. Jedoch haben die Angehörigen 

des Verstorbenen Mitspracherecht. Liegt keine ausdrückliche Zustimmung des 

Verstorbenen vor, dürfen die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des 

Verstorbenen eine Entscheidung zur Organentnahme treffen. Diese Regelung gilt 

vor allem im angloamerikanischen Rechtskreis, wie in Australien, Großbritannien, 

Irland und den USA.
28

  Die erweiterte Zustimmungslösung ist sowohl in Deutsch-

land als auch in der Türkei akzeptiert.
29

 

3.1.2. Widerspruchslösung 

Die Widerspruchslösung ist genau das Gegenteil der Zustimmungslösung. Sie teilt 

sich auch in zwei Formen: in die enge und in die erweiterte Widerspruchslösung. 

Nach der engen Widerspruchslösung ist eine Organentnahme möglich, wenn der 

Verstorbene zu seinen Lebzeiten der Organentnahme nicht ausdrücklich wider-

sprochen hat. In diesem Fall wird der Verstorbene, der zu seinen Lebzeiten der 

Organentnahme nicht widersprochen hat, automatisch als Organspender angese-

hen. Seine Angehörigen haben kein Mitspracherecht, d.h., sie werden bei der Ent-

scheidung nicht beteiligt. Dieses Modell liegt den gesetzgeberischen Regelungen 

etwa in Spanien und Österreich zu Grunde.
30

 Bei der erweiterten Widerspruchlö-

sung können die Angehörigen in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. 

Wenn die verstobene Person zu ihren Lebzeiten einer Organentnahme nicht aus-

drücklich widersprochen hat, können die Angehörigen gegen die Organentnahme 

                                                            
27 URL: http://www.drze.de/im-blickpunkt/organtransplantation/module/rechtliche-regelung-in-
japan [18.07.2017] 
28 Vgl. Bader, S. 21. 
29 Vgl. Gökçen, Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2000, 79; Schroth et al., §§3-4, Rn. 44. 
30 Vgl. Bader, S. 21 f. 

http://www.drze.de/im-blickpunkt/organtransplantation/module/rechtliche-regelung-in-japan
http://www.drze.de/im-blickpunkt/organtransplantation/module/rechtliche-regelung-in-japan


   10 

 

Widerspruch erheben.
31

 Die erweiterte Widerspruchslösung ist gesetzlich zum 

Beispiel in Belgien, Finnland, Griechenland verankert.
32

 

3.1.3. Notstandslösung 

Nach der Notstandslösung ist eine Organentnahme immer zulässig, wobei der 

vorliegende Widerspruch des Verstorbenen nicht berücksichtigt wird. Der Wider-

spruch des Spenders oder dessen Angehörigen hat keine rechtliche Wirkung auf 

die Organentnahme. Dieses Modell wurde etwa in Bulgarien durchgeführt. Nach 

dem EU-Beitritt Bulgariens 2007 wurde dieses Modell aufgehoben. Stattdessen 

wurde die Widerspruchslösung eingeführt.
33

 

3.2. Geltendes Modell in der Türkei und in Deutschland 

Auch in der Türkei wurde die erweiterte Zustimmungslösung anerkannt. Laut Art. 

14/1 ONHK darf eine Organentnahme von einem potenziellen Spender durchge-

führt werden, wenn er zu seinen Lebzeiten einer Organentnahme durch ein for-

melles oder schriftliches Testament eingewilligt hat. Wenn es keine solche Zu-

stimmung gibt, dann dürfen/können die Personen, die im Art. 14/1 ONHK ge-

nannt sind, nach Rangfolge die Entscheidung zur Organentnahme treffen. Die 

Rangfolge ist wie folgt: Zunächst kommen der Ehegatte bzw. die Ehegattin, dann 

das volljährige Kind bzw. Kinder, anschließend die Mutter bzw. der Vater oder 

einer der Geschwister.  Die Rechtslage ändert sich aber, wenn keine von den in 

der o. g. Vorschrift genannten Personen zum Todeszeitpunkt des potenziellen 

Spenders erreichbar bzw. auffindbar sind. Dann kann irgendeine Person von dem 

potenziellen Spender, also von dem verstorbenen Spender, dessen Bekannten-

kreis, der zum Todeszeitpunkt bei ihm anwesend ist, der Organentnahme zustim-

men. Gemäß Art.14/3 ist die Zustimmungsmöglichkeit ausgeschlossen, wenn der 

                                                            
31 ebd., S.22. 
32 URL: http://www.transplantation-
information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/gesetze.html 
[18.07.2017]. 
33 Vgl. Bader, S. 24. 

http://www.transplantation-information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/gesetze.html
http://www.transplantation-information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/gesetze.html
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potenziellen Spender zu seinen Lebzeiten einer Organentnahme widersprochen 

hat.
34

 Art.14/4 ONHK regelt die Ausnahmefälle zur Organspende. Er spricht von 

einem Modell, welches einer Notstandslösung vergleichbar ist. Diese lautet wie 

folgt: Wenn eine Person infolge eines Unfalls oder einer Naturkatastrophe gestor-

ben ist - gemeint ist der medizinische Tod, also der Hirntod- und einer von der im 

Art.14/1 ONHK aufgezählten Personen zum Todeszeitpunkt nicht auffindbar ist, 

dann kann die Organentnahme bei dem potenziellen Spender ungeachtet seiner 

Zustimmung oder der zustimmungsbefugten Personen durchgeführt werden. Nach 

der Organentnahme wird eine Autopsie des Verstorbenen durchgeführt. Alle 

durchgeführten medizinischen Verfahren müssen durch die Ärzte schriftlich fest-

gesetzt werden.
35

 

Auch in Deutschland gilt die erweiterte Zustimmungslösung für die postmortale 

Organspende. Der deutsche Gesetzgeber hat sich für die erweiterte Zustimmungs-

lösung entschieden. Geregelt ist sie in den §§ 3 und 4 TPG. Demnach ist Organ-

entnahme in zwei Fällen zulässig: erstens, wenn der Spender zu seinen Lebzeiten 

für die Organentnahme seine Einwilligung erklärt hat. Zweitens, wenn einer sei-

ner Angehörigen (gem. § 4 TPG) der Organspende zugestimmt hat, ohne dass ein 

Widerspruch des potenziellen Organspenders gegeben ist. Hierbei muss der An-

gehörige (gem. § 4 Abs. 1 S. 4 TPG) den mutmaßlichen Willen des Spenders be-

achten. Wer zustimmungsbefugte Person ist, ergibt sich aus § 4 Abs. 3 TPG 

i. V. m. § 1a Nr. 5 TPG. Wenn ein mutmaßlicher Wille des potenziellen Organ-

spenders nicht ermittelt werden kann, dann hat die zustimmungsbefugte Person 

eine selbstständige Zustimmungsbefugnis. Hat der potenzielle Organspender die 

Entscheidung über eine Organentnahme einer bestimmten Person übertragen, so 

ist diese entscheidungsbefugt. Wenn dies nicht existiert, gilt als nächster Angehö-

riger, welcher in den §§ 4 Abs. 1 S. 1 i. V. m. 1a Nr. 5a-e TPG genannt ist. Die 

                                                            
34 Vgl. Akıncı: Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ- Doku) Nakli Kavramı ve 
Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar (1996), S. 129. 
35 ebd., S. 131. 
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Rangfolge wurde wie folgt aufgezählt: zuerst der/dieEhegatte/in oder der/die ein-

getragene Lebenspartnerin, dann das volljährige Kind, anschließend die Eltern. 

Handelt es sich bei dem möglichen Organspender um die Minderjährigen, wird 

die Entscheidung von deren Eltern getroffen. Wenn das Sorgerecht zu dem To-

deszeitpunkt des Minderjährigen einer Person bzw. nur einem Elternteil, einem 

Vormund oder einem Pfleger zustand, so trägt die befugte Person das Entschei-

dungsrecht zu der Organentnahme. Wenn aber keine der genannten Personen exis-

tiert, dann kommen die volljährigen Geschwister und schließlich die Großeltern in 

Betracht. Der § 4 Abs. 2 S. 1 TPG spricht von einem nächsten Angehörigen, der 

der Organentnahme zustimmen darf. Als nächster Angehöriger des verstorbenen 

Spenders bezeichnet man die Person, die in den letzten zwei Jahren mit dem Or-

ganspender einen intensiven persönlichen Kontakt bzw. Verhältnis hatte. Der § 3 

Abs. 2 Nr. 1 TPG verneint die Zustimmungsmöglichkeit, wenn ein rechtswirksa-

mer Widerspruch der potenziellen Organspender vorliegt. Im Falle der nicht vor-

liegenden wirksamen Zustimmung des Spenders und nicht auffindbarer nächster 

Angehöriger ist die Organentnahme immer unzulässig. Wenn die Organentnahme 

trotzdem stattfände, so stelle sie eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits-

rechtes des Verstorbenen dar
36

, wobei besonders die Menschenwürde des Ver-

storbenen zu achten ist, welche durch Art. Art. 1 GG geschützt bzw. gewährleistet 

wird. 

Denn die Menschenwürde endet nicht mit dem Tod, sondern reicht darüber hin-

aus. Diesbezüglich wird die Würde der verstorbenen Personen bzw. ein postmor-

tal fortwirkender Achtungsanspruch des Verstorbenen im § 6 TPG konkretisiert. 

Nach § 6 TPG müssen die Organentnahme bei verstorbenen Personen und alle mit 

der Organentnahme verbundenen Maßnahmen unter dem Gebot der Achtung der 

Würde des Organspenders stehen.
37

 

 

                                                            
36 Vgl. Schroth et al., Vorbem. §§ 3, 4, Rn.  43 ff. 
37 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, § 6 TPG, Rn. 2. 
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3.3. Spendenzahl in der Türkei und in Deutschland 

Die Abbildung 1 präsentiert die Zahl der postmortalen Organspender pro einer 

Million Einwohner im internationalen Vergleich für das Jahr 2015. 

Spanien gilt derzeit als „Weltmeister“ in den postmortalen Organspenden. 2008 

spendeten 35 von 1 Million Spanier bei einer Bevölkerung von gegenwärtigen 46 

Millionen. Im Jahre 2015 waren 39,7 von 1 Million Spanier Organspender. Ge-

genwärtig beträgt die Zahl 46,56 Millionen. Deutschland liegt mit einem Durch-

schnitt von 10,7 Spendern pro einer Million Einwohner bei gegenwärtig 82,2 Mil-

lionen Einwohnern im unteren Mittelfeld. Die Türkei liegt deutlich hinter 

Deutschland und den anderen europäischen Ländern mit einem Durchschnitt von 

5,4 Spendern pro einer Million Einwohner bei gegenwärtig 79,51 Millionen Ein-

wohnern. (siehe Abbildung 1) 

Andererseits hält die Türkei den ersten Platz für Lebendspende im internationalen 

Vergleich im Jahr 2015 mit einem Durchschnitt von 45,4 Spendern pro einer Mil-

lion Einwohner im internationalen Vergleich im Jahr 2015. (siehe Abbildung 2) 

 Nach den Angaben im Jahr 2016 in der Türkei wurden 4916 Organe übertragen, 

davon 3640 (74 Prozent) nach einer Lebendspende. Dabei haben Nierentransplan-

tationenmit 2637 Eingriffen einen großen Anteil. 21.820 Patienten standen zum 

31.12.2016 auf der Warteliste für eine Nierentransplantation. 25.111 Patienten 

wurden zum 31.12.2016 für ein Spenderorgan auf der Warteliste registriert: Herz: 

742, Lunge: 2217, Niere: 21.820, Leber: 2.217, Pankreas: 274, Dünndarm: 2. 

Weiterhin ist die registrierte Anzahl der möglichen toten Spender, bei denen der 

Hirntod diagnostiziert wurde, 1.998 im Jahr 2016. Davon konnten 28 Prozent als 

mögliche Organspender realisiert werden. Dies entspricht 568 Organspendern. 

Die Ablehnungsrate beträgt dagegen 72 Prozent. Die fehlende Zustimmung der 
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Angehörigen in die Organspende verursacht dieses Ergebnis. In 430 Fällen treffen 

Angehörige des Verstorbenen eine Entscheidung gegen die Organspende.
38

 

In Deutschland waren 1248 potenzielle Organspender im Jahr 2016 registriert. 

Potenzielle Organspender sind Verstorbene, bei denen nach Richtlinien der Bun-

desärztekammer (BÄK) der Hirntod festgestellt wurde und keine medizinischen 

Ausschlussgründe gegen eine Organspende erfolgen. Ausschlussgründe können 

bzgl. der Organfunktion oder der Gefährdung des Empfängers durch übertragbare 

Krankheiten vorliegen. Aus den 2.193 potenziellen Organspendern konnten 68 

Prozent Organspenden realisiert werden. Dieser Anteil entspricht 857 Fällen. Da-

gegen ist die Ablehnungsrate 24 Prozent, die den 297 Organspendern entspricht. 

Der Hauptgrund der Ablehnung ist die fehlende Zustimmung der Angehörigen in 

die Organspende. In 35 Prozent von 297 Fällen entscheiden die Angehörigen sich 

gegen die Organspende.
39

Für die Lebendspende liegt Deutschland mit einem 

Durchschnitt von 8.5 Spendern pro einer Million Einwohner im internationalen 

Vergleich im Jahr 2015. Im Jahr 2016 wurden 3.708 Organe bundesweit übertra-

gen, davon 17,4 Prozent (647) nach einer Lebendspende. Davon wurden 597 Nie-

ren nach der Lebendspende transplantiert.
40

 (siehe Abbildung 2) 

 

 

 

 

 

                                                            
38 Siehe: Anlage 1, E-mail-Schriftverkehr mit dem türkischen Stiftung Organstransplantation.  
39 Vgl. DSO: Jahresbericht 2016, S. 54-56. 
40 ebd., S. 76-82. 



   15 

 

Abbildung 1: Postmortale Organspender 2015- internationalen Vergleich 
41 

 

                                                            
41 Entnommen von IRODAT Newsletter 2016, URL: 
http://www.irodat.org/img/database/pdf/NEWSLETTER2016_SecondEdition.pdf [18.07.2017] 

http://www.irodat.org/img/database/pdf/NEWSLETTER2016_SecondEdition.pdf
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Abbildung 2: Lebendorganspender 2015- internationaler Vergleich
42

 

 

 

 

                                                            
42 Entnommen von IRODAT Newsletter, 2016: 
http://www.irodat.org/img/database/pdf/NEWSLETTER2016_SecondEdition.pdf [18.07.2017] 

http://www.irodat.org/img/database/pdf/NEWSLETTER2016_SecondEdition.pdf
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4. ÜBERBLİCK ÜBER DAS TÜRKISCHE 

TRANSPLANTATIONSGESETZ 

Das türkische Transplantationsgesetz mit dem vollständigen Namen ,,Das Gesetz 

über die Entnahme, Bewahrung und Übertragung von Organen und Geweben“ 

(nachfolgend „ONHK“ genannt) trat am 03.06.1979 in Kraft.  

Das ONHK regelt die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Ge-

weben. Das ONHK spricht aber weder vom Ablauf einer Organtransplantation 

noch von der Koordinierung einer Transplantation. Dies wurde aber im Jahre 

2000 durch eine sog. Satzung über die Dienstleistungen der Organtransplantation 

und Gewebetransplantation (nachfolgend „ODNHY“ genannt), geregelt.
45

 

Bei dieser Arbeit wird Nutzen sowohl aus dem ONHK als auch aus der ODNHY 

gezogen. 

4.1. Allgemeines  

Das ONHK besteht aus vier Abschnitten. Was ist der Sinn und Zweck dieses Ge-

setzes? In welchem Bereich wird das Gesetzt angewendet? Der erste Abschnitt 

dieses Gesetzes beschäftigt sich mit diesen Themen.  

Art. 2/1 ONHK definiert die Organe und Gewebe. Im Sinne dieses Gesetzes sind 

die Organe und Gewebe alle Organe und Gewebe aus dem menschlichen Orga-

nismus und dessen Körperteilen. Das Gesetzt schließt die Entnahme, Implantation 

und Übertragung von Haaren, Haut und eine Bluttransfusion aus. Gemäß Art. 3 

ONHK wurde die Entnahme von Organen und Gewebe zwecks finanzieller Ge-

genleistungen ausdrücklich untersagt.
46

 

Der zweite Abschnitt dieses ONHK umfasst die Entnahme von Organen und Ge-

webe bei lebenden Spendern. Unter anderem werden die Spendermöglichkeiten 

                                                            
45 Vgl. Yılmaz, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Digestası 2012, 219. 
46 Gesetz über die Entnahme, Bewahrung und Übertragung der Organ- und Gewebetransplanta-
tion, URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf [22.05.2017]. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf
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und deren Voraussetzungen bei den Lebendspendern klargeregelt. Der dritte Ab-

schnitt regelt die Entnahme von Organen und Gewebe bei dem toten Spender. 

Schließlich wurden die Strafvorschriften, die sich in zwei Unterteilungen befin-

den, präsentiert. Ein Teil der Strafvorschriften stellt die Verstöße gegen das Ver-

bot des Organhandels unter Strafe. Der zweite Teil der Strafvorschriften stellt die 

restlichen Vorschriften dieses Gesetzes strafrechtlich sicher.
47

 Aufgrund der Än-

derung der türkischen Strafgesetze gibt es seit 2005 eine Reihe von neuen Straf-

vorschriften, die die Straftaten bzgl. der Organtransplantation bzw. des Organhan-

dels regeln. Daher verloren die strafrechtlichen Regelungen bzw. Sanktionen, die 

im vierten Abschnitt genannt sind, ihren Einfluss.
48

 

4.2. Ziel des türkischen Transplantationsgesetzes  

Nach Art. 17 der Verfassung der Republik Türkei hat jeder das Recht auf den 

Schutz und die Entfaltung seines Lebens und seiner materiellen und ideellen Exis-

tenz. Es sei denn, dass ein medizinischer Eingriff notwendig ist. Die körperliche 

Integrität eines Menschen ist unantastbar und darf nicht ohne Einwilligung wis-

senschaftlichen und medizinischen Versuchen unterzogen werden.
49

 Die körperli-

che Integrität und das Leben sowie die Gesundheit stellen unzweifelhaft die wich-

tigsten Rechtsgüter einer Person dar.
50

 Somit darf jegliche Art von Organtrans-

plantation durchgeführt werden, wenn sie gesetzlich geregelt ist.
51

 

Das türkische Transplantationsgesetz ergibt sich auf der Basis dieses Artikels des 

türkischen Grundgesetzes. Art. 1 ONHK stellt das Ziel des Transplantationsgeset-

                                                            
47 Vgl. Uzun in Çevik/ Özyürek, S.16. 
48 ebd,. S.18. 
49 Siehe: Die Verfassung der Republik Türkei, URL: http://www.tuerkei-
recht.de/downloads/verfassung.pdf [23.05.2017]. 
50 Vgl. Ayiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1975, 175. 
51 Vgl. Uzun in Çevik/ Özyürek, S. 14. 

http://www.tuerkeirecht.de/downloads/verfassung.pdf
http://www.tuerkeirecht.de/downloads/verfassung.pdf
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zes klar. Das Ziel indes ist, die Entnahme, Bewahrung und Übertragung von Or-

ganen und Gewebe nach wissenschaftlichen Zwecken gesetzlich zu regeln.
52

 

4.3. Entstehungsgeschichte des türkischen Transplantationsgesetzes 

Im Jahre 1962 hatte der türkische Dr. med. Kemal Beyazıt den ersten Transplanta-

tionsversuch -eine Herztransplantation- in der Türkei durchgeführt. Da der Patient 

nach der Operation nicht lange lebte, wurden die weiteren Transplantationsversu-

che an Menschen zuerst eingestellt.
53

 

Anfang der 1970er-Jahre wurden weitere Organtransplantationsversuche an Tie-

ren vorgenommen. Die erste erfolgreiche Organtransplantation fand im Jahre 

1975 statt. Prof. Dr. med. Mehmet Haberal und sein Team hatten eine Nieren-

transplantation bei Verwandten vorgenommen. Von einer Lebendspenderin (Mut-

ter) wurde eine Niere in einen nierenkranken Sohn transplantiert. Die erste Organ-

transplantation bei verstorbenen Spendern erfolgte im Jahre 1978.
54

 Das gespen-

dete Organ wurde in diesem Fall einem verstorbenen Spender entnommen, der in 

Deutschland lebte. Das Organ - die Niere - wurde von Deutschland in die Türkei 

durch die Stiftung „Eurotransplant“ geliefert. Der Empfänger war ein junger 

Mann.
55

 Trotz erfolgreicher Organtransplantation mussten viele Eingriffe zurück-

verlegt bzw. storniert werden, da bis 1978 keine gesetzlichen Regelungen existier-

ten. Mediziner bzw. medizinische Gesellschaften bemühten sich jahrelang darum, 

sie zu verbessern bzw. zu ermöglichen und brachten letztendlich das türkische 

Parlament dazu, die transplantationsmedizinische Versorgung gesetzlich zu re-

geln.
56

 

                                                            
52 Gesetz über die Entnahme, Bewahrung und Übertragung der Organ- und Gewebetransplanta-
tion, URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf [22.07.2017]. 
53 Vgl. Süren Koçak, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2007, 177. 
54 Vgl. Yılmaz/ Şahin in Çevik/ Özyürek, S. 7. 
55 ebd., S. 8. 
56 ebd., S. 10. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf
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Die tatsächliche Entwicklung der Organtransplantation erfolgte jedoch erst nach 

der eingeführten Eurotransplant, sodass die sog. Eurotransplant die Basis des tür-

kischen Transplantationsgesetzes darstellte.
57

 

Von Beginn an war die Durchführung der Organtransplantation eine Streitfrage in 

der Türkei. Jedoch waren die Ärzte und Juristen sich über die Rechtmäßigkeit der 

Organtransplantation nicht einig. Aufgrund der gesetzlichen Unklarheiten bzw. 

mangelnden Rechtsgrundlagen mussten viele Organtransplantationen zurückver-

legt bzw. storniert werden. Infolgedessen war eine gesetzliche Grundlage bzw. 

Regelung über die Transplantation und damit auch über die Persönlichkeitsrechte 

der betroffenen Menschen notwendig. Das türkische Recht definierte also die me-

dizinisch zulässigen Fälle, bei denen die Organtransplantation durchgeführt wer-

den darf. Gleichzeitig kamen die Durchsetzungsvoraussetzungen der Organtrans-

plantationen zustande. Das türkische Transplantationsgesetz trat im Jahre 1979 in 

Kraft.
58

 

Hinsichtlich der Religion und Ethik der türkischen Gesellschaft war die Organ-

transplantation oft eine Streitfrage. Um Klarheit in der Gesellschaft zu schaffen, 

deklarierte im Jahr 1980 das türkische Präsidium für Religiöse Angelegenheiten
59

 

die Organspende bzw. Organtransplantation nach islamischem Glauben als zuläs-

sig.
60

 

4.4. Postmortale Spende 

Der folgende Teil dieser Arbeit wird sich mit dem dritten Abschnitt des ONHK 

beschäftigen. In dem 3. Abschnitt des ONHK geht es um die Möglichkeit der 

postmortalen Spende. 

 

                                                            
57 Vgl. Demirbaş: 99 Sayfada Böbrek Nakli (2008), S. 17. 
58 Vgl. Dönmezer, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 1975, 375-380. 
59 = Diyanet İşleri Başkanlığı 
60 Vgl. Yılmaz/ Şahin, Çevik/ Özyürek, S. 9. 
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4.4.1. Voraussetzungen für die postmortale Organspende 

Die Organspende nach dem Tod des Organspenders, die sog. postmortale Organ-

spende, setzt zunächst die Todesfeststellung des Organspenders voraus, welche im 

folgenden Teil dieser Arbeit geschildert wird. Eine weitere Voraussetzung ver-

langt das Vorliegen einer Zustimmung der verstorbenen Person in eine Organ-

spende.
61

 

Hierbei wird in der Regel die Zustimmungslösung für die postmortale Organspen-

de angenommen.
62

 Der Verstorbene muss zu Lebzeiten zur Organspende seine 

Zustimmung offiziell erklärt haben, z. B. durch einen Organspendeausweis oder 

durch ein schriftliches Testament, vgl. Art. 14/1 ONHK.
63

 

Nach dem türkischen Zivilgesetzbuch (TMK)
64

 muss ein zuständiges Testament 

durch Handschrift der Person vor zwei Zeugen geschrieben und untergeschrieben 

werden. Das Testament muss von einem zuständigen Notar beglaubigt werden. 

Zwei Zeugen müssen dabei anwesend sein, und der Organspender muss sein Tes-

tament bzgl. der Organspende handschriftlich verfassen.
65

 Das türkische Recht 

erkennt den Organspendeausweis nicht als ein Testament zur Organspende an. 

Dennoch wird er in der Praxis als Zustimmung des Verstorbenen anerkannt.
66

 

Für den Fall, dass weder eine offizielle noch schriftliche Erklärung über die Or-

ganspende vor zwei Zeugen vorliegt, müssen die Angehörigen des Verstorbenen, 

die zum Todeszeitpunk anwesend sind, eine Entscheidung über die Organspende 

treffen. Gem. Art.14/1 ONHK gelten als Angehörige der Ehepartner, das volljäh-

rige Kind, Mutter, Vater oder eines der Geschwister des Verstorbenen. Falls die 

im Gesetz aufgezählten Angehörigen nicht zum Todeszeitpunkt bei dem Verstor-

                                                            
61 Vgl. Aydın: Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu (2008), S. 32. 
62 Vgl. Ak, Hayata Bakış Dergisi 2013, 26-27.  
63 Gesetz über die Entnahme, Bewahrung und Übertragung der Organ- und Gewebetransplanta-
tion, URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf [22.05.2017]. 
64 = Türk Medeni Kanunu  
65 Vgl. Akıncı, S. 129. 
66 ebd., S.131. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf
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benen sind, kann irgendeine Bekannte des Verstorbenen die Entscheidung für o-

der gegen die mögliche Organspende treffen.
67

 

Die Angehörigen des Verstorbenen dürfen eingeschränkt über die Organentnahme 

entscheiden, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten die Organspende einschränkte 

bzw. ihr widersprach. Im Falle des Widerspruchs zur Organspende stimmen die 

Angehörigen der Organentnahme nicht zu.
68

 Art. 14/3 ONHK beinhaltet hinsicht-

lich der Zustimmungslösung eine Ausnahmelösung bzw. einen Ausnahmefall. 

Demnach wird infolge einer Katastrophe (z. B. Erdbeben) bei verstorbenen Per-

son, deren Angehörige zum Todeszeitpunkt nicht anwesend sind, nicht nach der 

Zustimmung des Verstorbenen gesucht und die intakten Organe dürfen unmittel-

bar auf einen geeigneten Empfänger übertragen werden. Das ist die sog. Notfall-

lösung für die postmortale Organspende.
69

 

4.4.2. Todesfeststellung nach türkischem Recht 

Nachdem das türkische Transplantationsgesetz im Jahre 1979 in Kraft trat, durfte 

der biologische Tod eines Menschen, der bis dahin in der Praxis anerkannt war, 

nicht mehr als Todesfeststellung akzeptiert werden.  

Im Jahre 1968 entschied der Verband der türkischen Ärzte
70

, dass der tatsächliche 

Tod eines Menschen erst dann angenommen werden darf, wenn der Hirntod ein-

tritt.
71

 Anhand des türkischen Transplantationsgesetzes wurde Klarheit über den 

tatsächlichen Tod eines Menschen geschaffen.  

Art. 11 ONHK sagt, dass der tatsächliche Tod eines Menschen bzgl. des Todes-

zeitpunktes angenommen wird und dies von den Medizinern bzw. nach dem aktu-

                                                            
67 Vgl. Kılıçoğlu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1991, 260. 
68 ebd., S. 261. 
69 Vgl. Ak, Hayata Bakış Dergisi 2013, 26-27.  
70 = Türk Tabipler Birliği  
71 Vgl. Yenerer Çakmut: Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi (2002), S. 
165-166. 
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ellen wissenschaftlichen Stand der medizinischen Erkenntnisse festgestellt wird.
72

 

Das Gesetz regelt aber nicht, welche medizinischen Erkenntnisse Anwendung 

finden.
73

 Das türkische Gesundheitsministerium machte erst am 06.08.1990 an-

hand eines Rundschreibens die ,,Kriterien des Hirntodes“ bekannt. Diese Kriterien 

wurden später durch eine Satzung über die Organtransplantationszentren ebenfalls 

angewandt. Die neue Fassung der Satzung über die Dienstleistungen der Organ-

transplantation und Gewebetransplantation trat im Jahre 2000 in Kraft und regelte 

die Dienstleistung der Organ- und Gewebetransplantation. Somit wurden die me-

dizinischen Kriterien zum Hirntod ganz deutlich und detailliert dargelegt.  

Nach der Satzung ist Hirntod als eine klinische Diagnose definiert. Die Satzung 

beschreibt, dass der Hirntod eines Menschen klinisch diagnostiziert werden muss. 

Der Hirntod eines Menschen wurde als absoluter und irreversibler Funktionsver-

lust des Gehirns definiert.
74

 

Einige Bedingungen sehen zur Feststellung des Hirntodes das irreversible Koma 

bzw. Ausbleiben der Hirnstammreflexe und sämtlicher Motorik und keine Be-

wusstseinsreaktionen vor.
75

 Bei solchen Fällen muss eine zweiköpfige Kommissi-

on gegründet werden, welche aus einem Neurologen oder Neurochirurgen und 

einem Anästhesisten bestehen muss. Sie müssen sich mit der Intensivpflege gut 

auskennen bzw. in dem Bereich tätig sein und einstimmig den Hirntod feststel-

len.
76

 

 

 

 

                                                            
72 Vgl. Zengin, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2014, 171. 
73 Vgl. Süren Koçak, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2007, 180. 
74 Satzung über die Dienstleistung der Organ- und Gewebetransplantation, URL: 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSe
arch=organ%20ve [20.07.2017]. 
75 Vgl. Edirne, Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences2004, 264. 
76 Vgl. Aslan/Korkmaz in Çevik/Özyürek, S. 65. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
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4.5. Lebendspende 

Der zweite Abschnitt des Gesetzes (Art. 5-10 ONHK) regelt die Entnahme von 

Organen bei lebenden Spendern. Der Art. 5 ONHK erklärt, dass die Organent-

nahme bei lebenden Menschen zulässig ist, und zwar erst dann, wenn der Spender 

volljährig und einwilligungsfähig ist. Volljährigkeit eines Menschen tritt auch 

nach dem türkischen Recht mit dem 18. Lebensjahr ein.
77

 

Der Art. 6 ONHK regelt die Zustimmungsform des Spenders. Demgemäß erfolgt 

die Zustimmung der Spende mindestens vor zwei Zeugen, und die Zustimmung 

zur Organspende muss schriftlich oder auch mündlich abgegeben werden. Die 

Entscheidung des Spenders muss schriftlich festgehalten und von dem Arzt ge-

nehmigt werden. Der Spender kann seine Zustimmung nach Art. 23/3 TMK jeder-

zeit widerrufen.
78

 Der Art. 7 ONHK sieht weiterhin vor, dass der Spender von 

einem Arzt aufgeklärt werden muss. Der Arzt ist verpflichtet, den Spender über 

das mögliche Risiko der Operation und über die medizinischen und psychologi-

schen Folgen der Entnahme aufzuklären.
79

 

Der Art. 7/d ONHK erklärt die Voraussetzungen der Organspende für die Ehepaa-

re. Der Arzt muss schriftlich festhalten, dass der/die Ehepartner/in über die Situa-

tion hinsichtlich dieser Organspende informiert ist. Das bedeutet aber nicht, dass 

die Genehmigung des/der Ehepartners/in zur Organspende vorliegen muss.
80

 Der 

Art. 7/d ONHK findet aber in der Praxis keine Anwendung bzw. hat keinen Ein-

fluss. Das ONHK beinhaltet keine gesetzliche Regelung über die Spende- bzw. 

Empfängerkreise, sodass das das türkische Gesundheitsministerium im Jahre 2008 

eine Richtlinie, die sog. „Nationale Koordination für die Organ- und Gewebe-

transplantation (Koordinierungssystem)“ veröffentlichte, welche den Spender- 

und Empfängerkreis festlegt. Durch die Gesetzesänderung der ODNHY wurde der 

                                                            
77 Das türkische Zivilgesetzbuch, URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf 
[01.07.2017]. 
78 Vgl. Aydın, S. 179. 
79 Vgl. Kılıçoğlu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1991, 254. 
80 Vgl. Oktay: Organ ve Doku Naklinde Etik ve Hukuksal Sorunlar (2007), S. 151. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf
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Kreis der Spendenempfänger geregelt (Art. 16 ODNHY).
81

 Nach dieser o. g. Re-

gelung ist die Organ- Gewebetransplantation auf die Verwandten des vierten Gra-

des des Spenders zulässig. Nach Art. 16 ODNHY ist die Organtransplantation 

zwischen den Ehegatten erst dann zulässig, wenn sie mindestens zwei Jahre ver-

heiratet sind. Der Familiengrad eines Ehepartners des Spenders gilt auch als der 

Verwandte des Spenders.
82

 

Der Verwandtschaftsgrad wurde wie folgt vorgegeben:  

1. Verwandte ersten Grades: Mutter, Vater, Kind; 

2. Verwandte zweiten Grades: Geschwister, Großmutter, Großvater, Enkel-

kind; 

3. Verwandte dritten Grades: Onkel, Tante, Neffe oder Nichte; 

4. Verwandte vierten Grades: Kinder der Verwandten des dritten Grades.
83

 

Hierbei ist zu beachten, dass der türkische Gesetzgeber den Spender-Empfänger-

Kreis ganz weit dargestellt hat. Dies führt dazu, dass im Verwandtschaftskreis 

eine sehr hohe Lebendspenderzahl erreicht wurde. Insbesondere ist die Nieren-

spenderzahl durch die eingefügte Regelung „Organspende im Verwandtschafts-

grad“ gestiegen. Gemäß Art. 16 ODNHY muss die Organspende durch die Ethik-

kommission, dies in jeder Stadt geben muss, geprüft und genehmigt werden. Die 

Ethikkommission untersucht, ob für die Organtransplantation bei Lebendspendern 

die Voraussetzungen vorliegen bzw. rechtmäßig sind. 

Nach der Satzung über die Dienstleistung der Organtransplantation und Gewebe-

transplantation ist die Organübertragung von lebenden Spendern auf eine Person 

möglich, falls sie keine verwandtschaftlichen Beziehungen haben. Hierbei muss 

die Ethikkommission prüfen, ob zwischen dem Spender und Empfänger eine 

                                                            
81 Satzung über die Dienstleistung der Organ- und Gewebetransplantation, 
URL:http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceX
mlSearch=organ%20ve [21.07.2017]. 
82 Vgl. Yücettin in Çevik/ Özyürek, S. 52. 
83 ebd., S. 53. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
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Handelsbeziehung vorliegt. Wenn die Ethikkommission eine Organtransplantation 

für rechtmäßig erklärt, dann darf diese Organübertragung durchgeführt werden. 

Die Entscheidungen der Ethikkommission sind unanfechtbar. Man kann nicht 

gegen die Ethikkommission wegen ihrer Entscheidung klagen.
84

 Ohne positives 

Votum der Kommission kann die Organübertragung nicht durgeführt werden. 

Weiterhin spricht die Satzung von der Überkreuz-Spende im Art.4/1/ç ODNHY. 

Das bedeutet, die Überkreuz-Lebendspende ist in der Türkei gesetzlich möglich. 

Jedoch findet die sog. Überkreuz-Lebendspende  weder im Gesetz noch in der 

Satzung Erwähnung. Gegebenenfalls beschäftigt sich das Gesundheitsministerium 

mit diesem Fall, wie in der Satzung betont wird.
85

 

4.6. Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Organen 

Der Art. 10 ONHK sieht vor, dass die Entnahme, Vermittlung und Übertragung 

von Organen nur durch die zugelassenen gesundheitlichen Einrichtungen durchge-

führt werden dürfen, welche geeignete Räumlichkeiten mit technischen und per-

sonalen Ausstattungen besitzen bzw.  zur Durchführung geeigneter Maßnahmen 

in der Lage sind. 

Die beteiligten Einrichtungen sind in der Satzung ODNHY geregelt. 

Im Jahr 2000 hat sich das nationale Koordinierungssystem, welches die Organ- 

und Gewebetransplantation (UKS) in der Türkei geregelt hat, durchgesetzt. Zur 

Sicherstellung der Koordinierung ist zwischen den im Bereich der Organtrans-

plantation tätigen Einrichtungen und Organisationen sowie für die Organvermitt-

lung bei toten Spendern etabliert. (Art.14 ODNHY) Das Nationale Koordinie-

rungszentrum (UKM) der Türkei dient als Vermittlungsstelle. Nach Art. 12 

ODNHY ist UKM 24 Stunden, also durchgehend, tätig. Im UKM werden alle 

                                                            
84 ebd., S. 53. 
85 Satzung über die Dienstleistung der Organ- und Gewebetransplantation, 
URL:http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceX
mlSearch=organ%20ve [01.07.2017]. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
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Daten der Patienten, die ein Organ benötigen, gesammelt, sodass für die gesamte 

Türkei eine Warteliste ausgestellt wird. 
86

 

Die Organvermittlung wird durch UKM über ein elektronisches System türkeiweit 

durchgeführt. Der Art. 4/1 ODNHY definiert das türkische Organ- und Gewebe-

transplantationssystem (TODS) als eine Datenbank, in dem alle Patienten, die ein 

Organ benötigen, registriert werden.
87

 

Es gibt die nationale Koordinierungsstelle, unter der die regionalen Koordinie-

rungsstellen tätig sind. Ihre Aufgabe besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen 

den Krankenhäusern und Transplantationszentren, die die Organtransplantation 

vornehmen und mit dem nationalen Koordinierungszentrum zusammenarbeiten, 

zu koordinieren. Darüber hinaus sind die Koordinierungsstellen zum Organtrans-

port verpflichtet. 

In jeder regionalen Koordinierungsstelle gibt es für den Transport von Organen 

ein zuständiges Team. Die Koordinationsstellen klären das gesetzliche und medi-

zinische Prozedere zwischen dem Spender und Empfänger, Art.13/2 ODNHY. 

In der Türkei gibt es derzeit acht regionale Koordinierungsstellen (BKM), die in 

Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Adana eingerichtet 

sind.
88

 Die Übertragungsstellen sind die Transplantationszentren (Organ Nakli 

Merkezleri).  

Laut Art. 17 ODNHY darf jedes privateingerichtete oder öffentliche Krankenhaus 

ein Transplantationszentrum als eine Abteilung für Organübertragung einrichten. 

Für die Einrichtung braucht das jeweilige Krankenhaus die Berechtigung, welche 

                                                            
86 Vgl. Yılmaz, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Digestası 2012, 219. 
87 Satzung über die Dienstleistung der Organ- und Gewebetransplantation, 
URL:http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceX
mlSearch=organ%20ve [01.07.2017] 
88 Vgl. Yılmaz, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Digestası 2012, 218.; ebenso Edirne, Türkiye Klinikleri 
Journal of Medical Sciences 2004, 265. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
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vom Gesundheitsministerium erteilt wird. Die Transplantationszentren müssen 

geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und mit qualifiziertem Personal 

ausgestattet sein. Das gilt für die Erteilung der Berechtigung der Organentnahme 

oder Transplantation als Voraussetzung. Dazu zählen die Intensivpflege, der Ope-

rationssaal für die Organentnahme und Organübertragung etc., die nach den 

Richtlinien des Gesundheitsministeriums die vorausgesetzten Ausstattungen be-

sitzen. 

Die Organentnahme und die Organübertragung unter lebenden Personen dürfen 

nur in den berechtigten Transplantationszentren ausgeübt werden. Der Patient, der 

ein Organ benötigt, muss sich zunächst bei einem Transplantationszentrum vor-

stellen und wird nach der Bewertung der Transplantationszentren in TODS regis-

triert. Überdies sind die Transplantationszentren verpflichtet, mit jeder Anmel-

dung die Daten eines Patienten zur UKM und BKM zu übermitteln.
89

 

Die Krankenhäuser, in denen der Hirntod des Organspenders festgestellt wird, 

sind verpflichtet, die mögliche Organentnahme der regionalen Koordinierungs-

stelle (BKM) weiterzumelden.  

In den Krankenhäusern, in der die Organtransplantation gemacht werden kann, 

muss ein Transplantationsbeauftragter tätig sein. Der Transplantationsbeauftragte 

ist verpflichtet, bei jedem Hirntodesfall die regionale Koordinierungsstelle (BKM) 

zu kontaktieren bzw. den Fall zu melden. Er ist weiterhin verpflichtet, die Ange-

hörigen bei der postmortalen Organspende über das Procedere aufzuklären bzw. 

sie zu begleiten.
90

 

 

 

 

                                                            
89 ebd., S. 219. 
90 Vgl. Çevik in Çevik/ Özyürek, S. 46. 
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4.7. Ablauf der postmortalen Organspende in der Türkei 

Dies Kapital erörtert die Abläufe der postmortalen Organspende in der Praxis in 

der Türkei.  

Tritt der Hirntod eines Patienten ein, während er auf der Intensivstation in der 

Behandlung war, beginnt das Verfahren der postmortalen Organspende. Die Fest-

stellung des Hirntodes ist also erforderlich.  

Wie bereits oben dargelegt, versteht der türkische Gesetzgeber unter dem Tod den 

medizinischen Tod, der dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissen-

schaft im Inland entspricht. (Art. 11 ONHK) Im türkischen Transplantationsgesetz 

sind keine Kriterien zum Hirntod vorgesehen. Jedoch sind in der Satzung OD-

NHY die Kriterien des Hirntodes schrittweise dargestellt. Die Darstellung der 

Kriterien des Hirntodes durch eine Satzung wird in der juristischen Lehre kriti-

siert. Diese Regelung in der Satzung wird angesichts des Art. 11 ONHK als in-

kompatibel empfunden und in der juristischen Lehre kritisiert.
91

 Trotzdem werden 

die Kriterien, die in der Satzung aufgezählt sind, für die Feststellung des Hirnto-

des angewandt.
92

 

Am Beginn der eigentlichen Diagnostik des Hirntodes müssen zunächst die Ursa-

chen für das Koma sowie die tiefe Bewusstlosigkeit des Patienten festgestellt 

werden. Dabei müssen der Ausfall der Spontanatmung und der Ausfall aller Hirn-

reflexe vorliegen. Hierzu werden spezielle Reflextests durchgeführt. Sind diese 

Tests positiv ausgegangen, dann kann die Diagnose gestellt werden. Überdies 

muss die Irreversibilität der befundenen Symptome nachgewiesen werden. Dafür 

sieht das Gesetz (weitere Vorschriften) Beobachtungszeit vor. Die Dauer der Be-

obachtungszeit variiert je nach Alter des Patienten. Bei Erwachsenen und Kindern 

ab dem ersten Lebensjahr dauert es 12 Stunden. Bei Neugeborenen im zweiten 

                                                            
91 Vgl. Bayraktar: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu (1972), S. 147 f. 
92 Vgl. Aslan/ Korkmaz in Çevik/ Özyürek, S. 65. 
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Lebensmonat und ab dem zweiten Lebensmonat bis zum ersten Lebensjahr beträgt 

die Beobachtungszeit 48 Stunden und 24 Stunden.
93

 

Gem. Art. 11 ONHK muss die Diagnose des Hirntodes von zwei Ärzten, je einem 

Neurologen oder Neurochirurgen und einem Anästhesisten, übereinstimmend 

festgestellt werden. Laut Art. 13 ONHK dürfen diese Ärzte nicht an dem Prozess 

der Organentnahme teilnehmen. Nach der Diagnoseerstellung werden alle Befun-

de in einem Protokoll aufgezeichnet.
94

 Danach führen die Ärzte oder der Trans-

plantationsbeauftragte ein Gespräch mit den Angehörigen des Verstorbenen. Liegt 

weder eine offizielle noch schriftliche Entscheidung des potenziellen Spenders zur 

Organspende vor, sind die Angehörigen für die Entscheidung zur Organspende 

berufen. Liegt eine Einwilligung zur Organspende vor, werden bei dem Verstor-

benen die intensivmedizinischen Maßnahmen bis zum Zeitpunkt der Entnahme 

fortgeführt, damit die Organe am Leben erhalten werden können. Erst nach Zu-

stimmung zur Transplantation wird der Verstorbene medizinisch untersucht, 

ob die Organe für eine Spende geeignet sind. Hierbei werden verschiedene La-

boruntersuchungen durchgeführt, um bspw. die Blutgruppe oder eine denkbare 

Übertragung von Krankheiten, etwa HIV, HBV, auszuschließen. Dann werden 

alle klinischen Befunde bzgl. der Diagnose des Hirntodes, die gespendeten Orga-

ne, die Daten des Spenders in einem Protokoll dokumentiert.
95

 

Nach diesem Prozess erfolgt die Anmeldung an die regionale und internationale 

Vermittlungsstellen BKM und UKM. Nach der Anmeldung organisiert die BKM 

die regionalen Entnahmeteams. Die nationale Vermittlungsstelle (UKM) sucht 

nach einem passenden Empfänger, der schon auf der Warteliste registriert ist. Im 

nächsten Schritt organisiert die UKM in Absprache mit dem Krankenhaus, den 

entsprechenden Transplantationszentren und der BKM die Organentnahme. Die 

Organe werden durch das Entnahmeteam entgegengenommen und sorgfältig ver-

packt und schnellstmöglich zum entsprechenden Organtransplantationszentrum 

                                                            
93 ebd., S. 66. 
94 Vgl. Altuğ/ Aras in Çevik/ Özyürek, S. 59. 
95 ebd., S. 60. 
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transportiert. Die UKM organisiert, wie die gespendeten Organe zum entspre-

chenden Organtransplantationszentrum weitergeleitet werden können. Die UKM 

sorgt so für den Transport der Organe. Während des Organtransports sorgt die 

BKM für das Vorhandensein dessen, was für die Funktionsfähigkeit der Organe 

benötigt wird, bspw. Transportkisten oder konservierende Lösung. Zum Schluss 

werden die gespendeten Organe auf den Empfänger im entsprechenden Transplan-

tationszentrum übertragen.  

4.8. Organhandel und Strafvorschriften 

Das Handeln mit den menschlichen Organen ist nach türkischem Recht uneinge-

schränkt verboten. 

Im Rahmen des türkischen Transplantationsgesetzes ist die Tathandlung nach 

Art. 15 ONHK unter Strafe gestellt. Darüber hinaus finden die Vorschriften des 

türkischen Strafgesetzbuches (TCK) bei Vorliegen des Organhandels Anwendung. 

Deswegen werden in diesem Abschnitt sowohl das türkische Transplantationsge-

setz als auch das türkische Strafgesetzbuch gebraucht. 

Laut Art. 3 des türkischen Transplantationsgesetzes (ONHK) ist der Organverkauf 

verboten. Durch Art. 15 ONHK ist der Verstoß gegen dieses Verbot strafbar. 

Art. 15 ONHK ist die zentrale Strafvorschrift über den Organhandel im türkischen 

Transplantationsgesetz.
96

 

Art 15 ONHK schreibt folgendes vor: 

„Wer gegen die Bestimmungen dieses Gesetz Organe oder Gewebe entnimmt, 

verwahrt, überträgt und transplantiert, kauft oder verkauft, zum Kauf vermittelt, 

wird mit einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren bis zu 4 Jahren und Geldstrafe von 

50.000 Lira bis zu 100.000 Lira bestraft, solange eine Tat keine schwere Strafe 

benötigt“. 

                                                            
96 Vgl. Hakeri in Rosenau/Hakeri: Kodifikation der Patientenrechte (2015), S. 133. 
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Somit stehen vier Delikte im türkischen Transplantationsgesetz unter Strafe: 

rechtswidrige Entnahme von Organen, rechtwidrige Transplantation von Organen, 

rechtwidrige Aufbewahrung von Organen und Verkauf von Organen.  

Jedoch spricht die Vorschrift nicht von der rechtwidrigen Organvermittlung. 

Aber, weil diese Vorschrift auslegungsfähig ist und die Organvermittlung als 

rechtswidrig erklärt worden ist, könnte die rechtswidrige Organvermittlung als 

strafbarer Tatbestand erklärt werden.
97

 

Der Art. 15 ONHK erklärt alle Tathandlungen gleichermaßen für strafbar. Zu be-

achten ist insbesondere, dass diese Vorschrift bei den rechtwidrigen Organent-

nahmen zwischen lebendiger Person und Verstorbenen keine Unterschiede macht 

und die Tathandlungen in diesen Fällen gleich bestraft. Deswegen wurde Art. 15 

ONHK in der rechtlichen Literatur kritisiert.
98

 

Im türkischen Strafgesetzbuch werden die Strafen über Organentnahme hingegen 

situationsbedingt geregelt. Wird die Organentnahme bei der lebendigen Person 

oder verstorbenen Person ausgeübt, so werden die Verursacher bzw. die Beteilig-

ten daran unterschiedlich bestraft.  

Am 01.06.2005 trat das neue Strafgesetzbuch (TCK) in Kraft mit drei neuen Para-

grafen (Art. 91-92-93 TCK), die einige Tatbestände über Organtransplantation 

beinhalten. Somit verliert Art. 15 ONHK seinen Einfluss. Dennoch hat das TCK 

das Transplantationsgesetz nicht außer Kraft gesetzt. Das TCK hat eine detaillierte 

Regelung geschaffen und hat die Regelungen des Transplantationsgesetzes erwei-

tert.
99

 

 

 

                                                            
97 Vgl. Hakeri: Tıp Hukuku (2007), S. 432. 
98 Vgl. Aydın, S. 118. 
99 Vgl. Hakeri, S. 432 ff. 
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Zum Beispiel:  

Nach Art. 10 ONHK dürfen die Entnahme, Vermittlung und Übertragung von 

Organen nur durch die zugelassenen gesundheitlichen Einrichtungen durchgeführt 

werden, welche geeignete Räumlichkeiten mit technischen und personalen Aus-

stattungen besitzen.  

Ein Verstoß gegen diese Bestimmung wird nicht im türkischen Strafgesetzbuch 

sanktioniert. Deswegen ist Art. 15 ONHK anwendbar, wenn ein Verstoß gegen 

Art. 10 ONHK vorliegt.
100

  

Dieses Beispiel zeigt, dass das TCK das Transplantationsgesetz nicht ganz außer 

Kraft gesetzt hat. Hingegen werden einige strafrechtliche Bestimmungen still-

schweigend außer Kraft gesetzt.  

Art. 91 TCK stellt den Organhandel unter Strafe. Gem. Art. 91/1 TCK wird die 

Organentnahme von lebenden Personen mit Zwang mit einer Freiheitstrafe von 

fünf Jahren bis zu neun Jahren bestraft.  

Nach Art. 91/1 TCK:  

„Wer ohne rechtliche beachtliche Einwilligung einem anderen Menschen ein Or-

gan entnimmt, wird mit Freiheitsstrafe von fünf bis neun Jahren bestraft. Ist eine 

Gewebe Gegenstand der Tat, so wird eine Freiheitsstrafe von zwei bis zu fünf 

Jahren verhängt.“ 

Des Weiteren wird die rechtwidrige Organentnahme bei Verstorbenen mit einer 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft (Art. 91/2 TCK).  

Wenn der Opfer bei einer zwangsmäßigen Organentnahme gestorben ist, dann 

wird der Täter unmittelbar wegen der Tötung bestraft. Gem. Art. 91/8 TCK sind 

in diesem Fall die Vorschriften über vorsätzliche Tötung anwendbar. Gem. 

                                                            
100 Vgl. Aydın, S. 118. 
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Art. 91/3 TCK wird das Kaufen, Verkaufen oder Vermitteln des Verkaufs der 

Organe mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren bis zu neun Jahren geahndet. 

Hierbei sieht der Gesetzgeber eine besondere Notstandsregelung angesichts des 

Spenders im Art. 92 TCK vor. Wenn der Spender infolge seiner sozialen und 

wirtschaftlichen Lage seine Organe zu verkaufen hatte, kann von einer Bestrafung 

abgesehen oder die Strafe kann gemildert werden.
101

 

,,Unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Person, die 

ihre Organe oder ihr Gewebe verkauft, kann die Strafe gegen sie herabgesetzt 

oder von Strafe abgesehen werden.“ 

Werden die rechtswidrige Organentnahme bei einem lebenden Menschen und das 

Kaufen, Verkaufen oder die Vermittlung des Verkaufs der Organe im Rahmen der 

Tätigkeit einer Organisation begangen, dann wird die Strafe gem. Art. 91/4 TCK 

erhöht, und die Tathandlung wird mit einer Freiheitsstrafe von acht Jahren bis zu 

15 Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Tagessätzen bestraft. Hingegen 

wird die rechtswidrige Organentnahme bei Verstorbenen im Rahmen der Tätigkeit 

einer Organisation nicht schwer bestraft.
102

 

Weiterhin hat nach Art. 7/e ONHK der Arzt die Organentnahme abzulehnen, 

wenn er weiß, dass das Organ verkauft worden ist. Nimmt der Arzt trotz dieser 

Regelung eine solche Organentnahme vor, dann wird er nach Art. 91/5 TCK mit 

einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis zu fünf Jahren bestraft.
103

 

Art. 91/5 lautet: 

„Wer ein rechtswidrig erlangtes Organ oder Gewebe verwahrt, transportiert oder 

überträgt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis zu fünf Jahren bestraft.“ 

 

                                                            
101 Vgl. Meran: Yeni Türk Ceza Kanunu (2007), S. 490. 
102 Vgl. Hakeri in Rosenau/Hakeri, S. 135. 
103 ebd., S.135. 
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5. ÜBERBLICK ÜBER DAS DEUTSCHE  

TRANSPLANTATIONSGESETZ 

 

5.1. Allgemeines 

Das Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Ge-

weben (Transplantationsgesetz-TPG) trat am 01.12.1997 in Kraft. Das TPG regelt 

die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben.
104

 

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über das deutsche Transplantationsge-

setz gegeben. 

Der erste Teil des TPG (§§1-2 TPG) enthält die allgemeinen Vorschriften.  

Der § 1 Abs. 1 TPG beschreibt das Ziel des TPG, welches im nächsten Abschnitt 

dieser Arbeit deutlich gemacht wird. Der §1a TPG definiert die wichtigen Begrif-

fe rund um das Thema der Organspende. Nach dieser Vorschrift sind die Organe 

mit Ausnahme der Haut alle aus verschiedenen Geweben bestehende Teile des 

menschlichen Körpers, die in Bezug auf Struktur, Blutgefäßversorgung und Fä-

higkeit zum Vollzug physiologischer Funktionen eine funktionale Einheit bilden. 

Darüber hinaus wurden die Organteile und einzelne Gewebe eines Organs, die 

zum gleichen Zweck wie das ganze Organ im menschlichen Körper verwendet 

werden können, als Organ beschrieben. Unter anderem wurden die Leberlappen 

und die Lungenflügel als Organteile genannt.
105

 Der § 1a TPG regelt außerdem 

die Organe, die der Vermittlungspflicht unterliegen. 

Hinsichtlich der vermittlungspflichtigen Organe unterscheidet der Gesetzgeber 

zwischen Lebendspende und postmortaler Spende. Nach dem Tod dürfen die nicht 

regierungsfähigen Organe entnommen werden. Hierzu zählen die Organe Herz, 

                                                            
104 URL: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/organspende/regelung-
der-organspende.html [10.09.2017]. 
105 Vgl. Breyer/ Wolfgang et al: Organmandel. Ist der Warteliste unvermeidbar? (2006), S. 50. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/organspende/regelung-der-organspende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/organspende/regelung-der-organspende.html
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Lunge, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und Darm. Bei der Lebendspende dür-

fen nun die regierungsfähigen Organe, beispielweise Teile der Leber, Teile der 

Lunge, eine Niere, entnommen werden.
106

 

Der § 1a Nr. 5 TPG schreibt vor, dass die Angehörigen nach Rangfolge die Ent-

scheidungsgewalt über die mögliche Organspende ausüben können. 

Bei den verheirateten Personen hat zuerst der Ehepartner oder bei den eingetrage-

nen Lebenspartnerschaften der/die Partner/in einen Entscheidungsspielraum über 

die Organspende. Wenn keine Ehe oder eheähnliche Partnerschaft bei dem be-

troffenen Spender vorliegt, müssen die volljährigen Kinder, die Eltern, die voll-

jährigen Geschwister und Großeltern nach deren Entscheidung über die Organ-

spende gefragt werden.
107

 

Der erste Abschnitt des TPG beschäftigt sich mit der Aufklärung über die Organ-

spende und sieht dieses Thema als eine öffentliche Aufgabe vor. Der § 2 Abs. 1 

TPG sagt, dass die zuständigen Stellen auf Landes- bzw. Bundebene verpflichtet 

sind, über die Möglichkeiten der Organspende aufzuklären. Auf Bundesebene 

sind dies die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und die 

Krankenkassen. Die nach Landesrecht zuständigen Stellen werden durch die Aus-

führungsgesetze des TPG genannt.
108

 In Ausführungsgesetzen des TPG müssen 

die Angaben zur Qualifikation des Transplantationsbeauftragten und die Rahmen-

bedingungen zur Ausübung seiner Tätigkeiten festgelegt werden. Überdies kön-

nen die Anerkennung von Transplantationszentren, die Einrichtung einer Kom-

mission, die zur Freiwilligkeit einer Lebendspende gutachtlich Stellung nimmt, 

geregelt werden.
109

 

                                                            
106 URL: https://www.organspende-info.de/organ-und-gewebespende/organe [10.07.2017]. 
107 TPG, URL: http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/index.html [07.07.2017]. 
108 Vgl. Schroth et al., §§ 1- 2 TPG, Rn. 2-14. 
109 URL: https://www.dso.de/organspende-und-transplantation/gesetzliche-
grundlagen/ausfuehrungsgesetze-der-laender.html [08.07.2017]. 

https://www.organspende-info.de/organ-und-gewebespende/organe
http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/index.html
https://www.dso.de/organspende-und-transplantation/gesetzliche-grundlagen/ausfuehrungsgesetze-der-laender.html
https://www.dso.de/organspende-und-transplantation/gesetzliche-grundlagen/ausfuehrungsgesetze-der-laender.html
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Im zweiten Abschnitt des TPG wurden außerdem die Voraussetzungen für die 

Entnahme von Organen bei Verstorbenen und Lebenden genannt.  

Im dritten Abschnitt des TPG wurde die Entnahme von Organen und Geweben bei 

Lebendspendern geregelt. Im folgenden Abschnitt des TPG (4. Abschnitt) wurde 

die Zusammenarbeit bei der Entnahme von Organen und Geweben dargelegt. 

Hierbei sind die zuständigen Einrichtungen bzgl. der Organentnahme aufgezählt.  

Im sechsten und siebten Abschnitt des TPG wurden die Verbotsvorschriften und 

Strafvorschriften bzgl. des Organhandels geregelt.
110

 

5.2. Ziel des deutschen Transplantationsgesetzes 

Der § 1 Abs. 1 TPG definiert das Ziel dieses Gesetzes, das darin besteht, die Be-

reitschaft zur Organspende in Deutschland zu fördern. Jeder Bürger soll sich mit 

diesem Thema auseinandersetzen, und der Gesetzgeber versucht dadurch, die Or-

ganspende zu fördern.
111

 

Der § 1 Abs. 2 TPG nennt den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Das TPG 

findet demnach im Falle der postmortalen Organspende und Lebendspende An-

wendung. Der § 1 II spricht weiterhin vom strafbaren Organhandelsverbot.
112

 

5.3.  Entstehungsgeschichte des deutschen Transplantationsgesetzes 

Als einer der letzten europäischen Länder schaffte die BRD ihre erste gesetzliche 

Regelung über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen mit der Ein-

führung des TPG.
113

 

Das deutsche Transplantationsgesetz, welches die Spende, Entnahme und Über-

tragung von Organen regelte, trat am 01.12.1997 in Kraft. Aufgrund des hohen 

                                                            
110 Siehe: TPG, URL: http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/index.html [07.07.2017]. 
111 Siehe: TPG, URL: http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/index.html [07.07.2017]. 
112 Vgl. Schroth et al., Einl. Rn. 1.  
113 Vgl. Beckmann in Beckmann et al., S. 70. 

http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/index.html
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gesundheitspolitischen Stellenwerts und der Vielzahl der Befürworter einer ge-

setzlichen Regelung dauerte die Vorlaufzeit für das TPG ungewöhnlich lange.
114

 

Hinsichtlich der ethischen und rechtlichen Belange wurde über die Transplantati-

onsmedizin schon in den 1970er Jahren oft diskutiert. Zwecks Organtransplantati-

on wurde im Jahr 1979 ein bundeseinheitlicher Gesetzesentwurf, welcher den 

Eingriff an verstorbene Spender betrifft, vorgeschlagen. Hinsichtlich der Organ-

transplantation trug damals der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompe-

tenz, und zwar stützte er sich auf das Straf- und Zivilrecht. Zum damaligen Zeit-

punkt gab es hinsichtlich der Voraussetzungen der Organentnahme unvereinbare 

Meinungsunterschiede, sodass es zu einer Gesetzgebung nicht kam.
115

 

In der DDR war aber sowohl die Organspende als auch die Organtransplantation 

schon im Jahre 1975 gesetzlich geregelt. Im Gesetz wurde die Einwilligung zur 

postmortalen Organspende, die sog. Widerspruchslösung, angenommen. Fraglich 

war jedoch, ob das frühere Transplantationsrecht der DDR als Landesrecht an-

wendbar sein sollte. Erst im Jahr 1994 trat eine bundeseinheitliche Regelung 

durch eine Ergänzung des Grundgesetzes (Art. 74 I Nr. 26 GG) in Kraft.
116

 Hier-

mit wurde die Gesetzgebungskompetenz für das TPG von den Ländern auf den 

Bund übertragen.
117

 

Anfang der 1990er-Jahre tauchte das Transplantationsgesetz wieder auf, und die 

Notwendigkeit der Gesetzesänderung war wieder ein heißes Diskussionsthema. 

Der Grund dafür war die Rechtsunsicherheit in der Praxis. Bei diesen Diskussio-

nen ging es um die wesentliche Frage der Organtransplantation, und zwar um die 

Kriterien und den Zeitpunkt der Hirntodfeststellung und um die Zulässigkeit der 

                                                            
114 Vgl. Middel/ Scholz inSpickhoff, Vorbem., Rn. 3. 
115 Vgl. Schroth et al., Einl. Rn. 3. 
116 Vgl. Middel et al: Novaliereungsbedarf des Transplantationsrechts(2010), S. 3; ebenso Middel/ 
Scholz in Spickhoff, Vorbem., Rn. 5.  
117 Vgl. Bader, S. 93 ff. 
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Lebendspende sowie um die Gefahren einer Kommerzialisierung der Organspen-

de.
118

 

Danach reagierte die Bundesärztekammer im Jahr 1994 mit der Einsetzung der 

ständigen Kommission Organtransplantation im Interesse der transplantationsme-

dizinischen Akteure unter Einhaltung der bestehenden Strukturen.
119

 Von Länder-

seite kam auch ein Impuls für gesetzgeberische Schritte. Die Länder Bremen und 

Hessen brachten einen Gesetzesentwurf als Grundlage für ein einheitliches Bun-

desgesetz in den Bundesrat ein. Jedoch wurde es nicht mehr abschließend behan-

delt. Das Bundesland Rheinland-Pfalz begann im Jahr 1994 mit der Initiative, eine 

eigene gesetzliche Regelung zur Organtransplantation zu erlassen. Dennoch schei-

terte sie aufgrund der vorgesehenen Entnahmeregelungen (sog. Widerspruchslö-

sung).
120

 

Ende des Jahres 1996schlugen die Fraktionen CDU/CSU, SPD und FDF einen 

interfraktionellen Gesetzesentwurf vor, für den es eine Mehrheit gab. Somit trat 

das Transplantationsgesetz am 01.12.1997 in Kraft. Die zentralen Vorschriften 

dieses Gesetzes (z. B. Konkretisierung der Verteilungsregeln, Probleme der Be-

auftragung der Vermittlungsstelle, Probleme des Rechtsschutzes, Regelung der 

Lebendspende) waren mit verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht vereinbar, so-

dass nach zehnjährigem Bestehen des TPG im Jahr 2007 der Anwendungsbereich 

geändert und teilweise erweitert wurde. Zuletzt wurde das TPG im Jahr 2012 ge-

ändert.
121

 

 

 

 

                                                            
118 Vgl. Höfling: Kommentar zum Translantationsgesetzes (2003), Vorbem., Rn. 1.  
119 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, Vorbem., Rn. 6. 
120 ebd., Rn. 7. 
121 ebd., Rn. 9. 
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5.4. Postmortale Spende 

Der zweite Teil des TPG präsentiert die Möglichkeit der postmortalen Spende. 

Dabei handelt es sich um die Entnahme von Organen bei verstorbenen Spendern. 

5.4.1.  Voraussetzungen für die postmortale Spende 

Die Voraussetzungen für die postmortale Spende sind in den § 3 bis § 7 TPG ge-

regelt. Die Voraussetzungen, die die Entnahme von Organen bei Verstorbenen 

zulassen, sind wie folgt:  

1. Einwilligung des Spenders oder Einwilligung einer im § 4 TPG genannten 

zustimmungsbefugten Person 

2. Lege artis erfolgte Feststellung des Todes des Spenders 

3. Durchführung der Organentnahme durch einen Arzt 
122

 

Laut § 3 Abs. 1 TPG ist die Organentnahme bei verstorbenen Organspendern zu-

lässig, wenn diesbezüglich eine Zustimmung des Spenders zu Lebzeiten vorliegt.  

Der Gesetzgeber erklärt die Einwilligung erst dann als wirksam, wenn die Einwil-

ligungsfähigkeit der Person gegeben ist, wobei dabei die Volljährigkeit der ein-

willigenden Person nicht erforderlich ist. 

Der § 2 Abs. 2 S. 3 TPG sagt, dass es eine feste Altersgrenze für die Einsichtsfä-

higkeit bei Minderjährigen gibt. Minderjährige ab dem 16. Lebensjahr dürfen eine 

wirksame Einwilligung abgeben. Hingegen lässt das Gesetz die Einwilligungser-

klärung ab dem 14. Lebensjahr nicht zu.
123

 

Liegt weder eine schriftliche noch mündliche Entscheidung zur Organspende des 

Verstorbenen vor, dann sind die nächsten Angehörigen, die eingehend in § 4 Abs. 

2 und § 1a Nr. 5 TPG festgehalten sind, zu einer Entscheidung befugt und beru-

                                                            
122 Vgl. Hellweg in Terbille/ Clausen/ Schroeder-Printzen: Münchener Anwaltshandbuch Medizin-
recht (2013), § 13, Rn. 8. 
123 ebd., Rn. 10. 
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fen. Die nächsten Angehörigen müssen eine Entscheidung nach dem mutmaßli-

chen Willen der verstorbenen Person treffen.  

Fraglich ist, wie der nächste Angehörige den mutmaßlichen Willen der verstorbe-

nen Person darlegen kann. Der mutmaßliche Wille ist hier ein Entscheidungsmaß-

stab und abweichend von den konkreten, tatsächlichen Anhaltspunkten, die dem 

zur Entscheidung Berufenen zur Verfügung stehen. Der nächste Angehörige kann 

diese Aufgabe jedoch nur erfüllen, wenn er gerade in den letzten zwei Jahren vor 

dem Tod einen persönlichen Kontakt mit dem Verstorbenen hatte. Somit kann er 

wissen, welche Entscheidung oder Vorstellung der des Verstorbenen entspricht.
124

 

Demnach darf der nächste Angehörige seine eigene Vorstellung nicht verfolgen, 

sondern muss das fortwirkende Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen treuhände-

risch ausüben. 

Im § 4a TPG stellt der Gesetzgeber für die Entnahme von Organen und Geweben 

bei toten Embryonen und Föten die folgenden Voraussetzungen auf:
125

 

1. Der Tod des Embryos oder Fötus muss nach den Regeln, die dem Stand 

der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt werden, vgl. § 4a 

Abs. 1 Nr. 1 TPG, vgl. § 16 Abs. 1 S.1 Nr. 1a TPG. 

2. Die Frau, die mit dem Embryo oder Fötus schwanger war, muss ihre Ein-

willigung in die Organentnahme schriftlich erteilt haben, vgl. § 4a Abs. 1 

Nr. 2 TPG. 

3. Der Eingriff muss durch einen Arzt vorgenommen werden, vgl. § 4a 

Abs. 1 Nr. 3 TPG. 

4. Gem. § 5 Abs. 3 TPG dürfen die am Schwangerschaftsabbruch oder an der 

Todesfeststellung Beteiligten an der Verwendung embryonaler oder fetaler 

Zellen oder Gewebe weder mitwirken noch daraus einen Nutzen ziehen. 

 

 

                                                            
124 Vgl. Lipp in Laufs/ Katzenmeier/ Lipp, Rn. 23. 
125 Vgl. Tag in MüKoStGB, TPG §4a, Rn.1-3. 
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5.4.2. Todesfeststellung nach dem deutschen Recht 

Die Organentnahme bei einem toten Spender darf erst dann erfolgen, wenn 

der Tod des Spenders nach gesetzlichen Vorschriften festgestellt wurde.
126

 

Hierbei spielt die BÄK eine große Rolle. Gem. § 16 TPG wird der Bundesärzte-

kammer (BÄK) die Aufgabe übertragen, den Stand der Erkenntnisse der medizi-

nischen Wissenschaft festzustellen. Darunter fällt die Feststellung des Todes nach 

§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TPG, und dazu gehören die Regeln zur Aufnahme auf die 

Warteliste und zur Organvermittlung. Damit respektiert der Gesetzgeber, dass die 

Feststellung des medizinischen Erkenntnisstandes primär Aufgabe der Ärzteschaft 

und der medizinischen Wissenschaft ist.
127

 

Gem. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr.1 TPG ist eine Entnahme von Organen nur zulässig, 

wenn der Tod des Spenders nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der me-

dizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist. 

Der § 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG erklärt die unzulässige Entnahme von Organen. Wenn 

nicht vor der Entnahme der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunk-

tion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln, 

die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, 

festgestellt ist, dürfen die Organe nicht entnommen werden.
128

 Hiermit ist der 

Hirntod gemeint, der durch die Richtlinien der Bundesärztekammer festgelegt ist. 

Demgemäß wird der Hirntod als Zustand der irreversiblen erloschenen Gesamt-

funktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms definiert. Dabei wird 

durch kontrollierte Beatmung die Herz- und Kreislauffunktion künstlich aufrecht-

erhalten.
129

 

                                                            
126 Vgl. Lipp in Laufs/ Katzenmeier/ Lipp, Rn. 18. 
127 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, § 16 TPG, Rn. 1. 
128 Vgl. Hellweg in Terbille/ Clausen/ Schroeder-Printzen, § 13. Rn. 23. 
129 URL: http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Hirntodpdf.pdf 
[08.07.2017]. 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Hirntodpdf.pdf
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Der § 5 TPG stellt das Nachweisverfahren für die Feststellung des Todes dar. 

Gem. § 5 Abs. 1 S. 1 TPG muss der Hirntod von zwei qualifizierten Ärzten unab-

hängig voneinander diagnostiziert bzw. festgestellt werden. Dabei sind die Richt-

linien zur Feststellung des Hirntodes der BÄK zu beachten. Der Gesetzgeber sieht 

eine Alternative in § 5 Abs. 1 S. 2 vor, dass der Tod von einem Arzt aufgrund des 

endgültigen Stillstands von Herz und Kreislauf festgestellt wird, wenn seitdem 

mehr als drei Stunden vergangen sind. Überdies muss gem. § 5 Abs. 2 S. 1 TPG in 

jedem Fall die Todesfeststellung durch Ärzte erfolgen, die an der Transplantation 

nicht beteiligt und unabhängig sind.
130

 

Im folgenden Abschnitt wird der Ablauf einer postmortalen Organspende darge-

stellt, und die Hirntodfeststellung wird detailliert erforscht. 

 

5.5. Lebendspende 

Das TPG erlaubt die Lebensorganspende und regelt sie im § 8 TPG unter strengen 

Voraussetzungen ausführlich. Die erste Voraussetzung ist das Vorliegen der Ein-

willigung des Spenders in die Organspende, vgl. § 8 Abs.2 S.2 TPG. Die Organ-

entnahme ist ein medizinischer Eingriff, der angesichts der lebenden Person me-

dizinisch nicht indiziert ist. Auf diese Weise erfolgt die Körperverletzung im Sin-

ne des § 223 StGB, falls die Einwilligung der Person nicht vorliegt. In diesem 

Zusammenhang bezweckt der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift, den Schutz der 

körperlichen Integrität des Spenders und daher die Freiwilligkeit seiner Entschei-

dung sicherzustellen und jeder Form von Organhandel vorzubeugen.
131

 

Der Spender kann seine Einwilligung jederzeit formlos widerrufen (8 Abs. 2 S. 5 

TPG). Überdies muss der Spender volljährig und einwilligungsfähig sein, und er 

muss als Spender geeignet sein. Für den Spender müssen Risiken der langfristigen 

                                                            
130 Vgl. Lipp in Laufs/ Katzenmeier/ Lipp, Rn. 18. 
131 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, § 8 TPG, Rn. 1. 

https://0-beck-online.beck.de.opac.bilgi.edu.tr/?typ=reference&y=100&g=TPG&p=5
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Gesundheitsschädigung nach bestem medizinischem Wissen ausgeschlossen sein 

(§ 8 Abs. 1 Nr. 1c TPG).
132

 

Der § 8 Abs. 2 TPG schreibt eine weitere Voraussetzung vor. Demnach muss der 

Spender durch den Arzt umfangreich ärztlich auch bezüglich der eigenen Risiken 

der Organspende aufgeklärt werden. Die Aufklärung ist unbedingt erforderlich, 

um eine selbstbestimmte und freiverantwortliche Entscheidung zu sichern. Aus 

einer fehlerhaften oder unterlassenen ärztlichen Aufklärung kann sich eine un-

wirksame Einwilligung ergeben.
133

 

Die Entnahme setzt auch eine Empfängerindikation voraus. Gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 

TPG muss der Empfänger in Lebensgefahr oder schwerwiegend erkrankt sein, 

und selbstverständlich muss die Übertragung zumindest geeignet sein, die Be-

schwerden zu lindern.
134

 

Der Gesetzgeber hat im § 8 Abs. 1 Nr. 3 TPG eine Subsidiaritätsklausel eingefügt. 

Dementsprechend darf eine Lebendspende nur dann vorgenommen werden, wenn 

ein geeignetes postmortal gespendetes Organ nicht oder nicht rechtzeitig zur Ver-

fügung steht.
135

 

Eine weitere Voraussetzung ist über das Spender-Empfänger-Verhältnis gegeben. 

Die Entnahme von Organen bei lebenden Spendern ist nur zulässig für eine Über-

tragung auf Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegatten oder eingetragene 

Lebenspartner, Verlobte und andere Personen, die dem Spender in besonderer 

persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen (§ 8 Abs.2 S.2 TPG). Mithin 

regelt die Norm einen beschränkten Empfängerkreis, und ein Verstoß gegen diese 

Vorschrift ist gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 TPG strafbar.
136

 

                                                            
132 Vgl. Rommel/ Schmidt, AINS 2010, 348-354. URL: https://www.thieme-
connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0030-1253569#N66193 [09.07.2017]. 
133 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, § 8 TPG, Rn. 10. 
134 ebd., Rn. 5. 
135 Vgl. Ulsenheimer, S. 453. 
136 Vgl. Beckmann in Beckmann et al, S. 74. 
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Die Verwandtschaftsbeziehung ist schon gesetzlich geregelt und unproblematisch. 

Jedoch ist die besondere persönliche Verbundenheit unklar und in dem Gesetz 

nicht dargestellt. Nach Rechtsprechung sind die Voraussetzung der besonderen 

persönlichen Verbundenheit sowohl innere als auch regelmäßige äußere Merkma-

le, wie eine gemeinsame Wohnung oder häufige Kontakte.
137

Aus der Sicht der 

mittelbar Betroffenen -Organspender, Organempfänger und Ärzte- kommt am 

Beispiel der sog. Überkreuz-Lebendspende infrage. Bei der Überkreuz-

Lebendspende fungiert bei zwei Paaren - in der Regel Ehepaaren - jeweils ein 

Partner als Spender und einer als Empfänger für das andere Paar.
138

 In diesem Fall 

ist es unklar, wie die besondere persönliche Verbundenheit definiert sein soll und 

ob dies überhaupt erreichbar ist bei Paaren, die sich zum Zweck einer Überkreuz-

Lebendspende kennenlernen. Daraus ergibt sich die Befürchtung, dass Organhan-

del vorliegen könnte.
139

 

Mit dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 10.12.2003 (AZ: B9 VS 1/01 R) 

wurde klargestellt, dass die Überkreuz-Lebendnierenspende zwischen zwei Ehe-

paaren keinen verbotenen Organhandel dargestellt. Nach der Ansicht des BSG 

muss die offenkundige persönliche Verbundenheit auf einer hinreichend gefestig-

ten und intensiven menschlichen Beziehung zwischen dem jeweiligen Organspen-

der und dem Organempfänger beruhen.
140

 

Eine weitere Voraussetzung für die Entnahme bei einem Lebenden ist das Vorlie-

gen einer Stellungnahme der nach Landesrecht zuständigen Kommission. Die 

konkrete Verfahrensausgestaltung der Kommission wird nach den Ausführungs-

gesetzen der Länder festgestellt. Gem. § 8 Abs. 3 S. 2 bis 4 TPG muss jede Ent-

nahme eines Organs zunächst von einer sog. Lebendspendekommission begutach-

tet werden. Die Lebendspendekommission aus unabhängigen Ärzten, Juristen und 

                                                            
137 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, § 8 TPG, Rn. 8. 
138 Vgl. Geissler, Chirurgische Allgemeine 2005,464. URL: http://www.linus-
geisler.de/art2004/200412chaz-ueberkreuz-lebendspende.html [10.07.2017]. 
139 Vgl. Witzke/ Pietruck u.a., DMW 2005, 2699-2702. URL: https://www.thieme-
connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2005-922057 [11.07.2017]. 
140 URL: http://lexetius.com/2003,3240 [12.07.2017]. 
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meist auch Psychologen muss bestätigen, dass die entsprechenden Voraussetzun-

gen erfüllt sind.
141

 Jedoch darf oder muss die Kommission nicht prüfen, ob die 

Lebendspende ethisch oder sinnvoll ist. Die Kommission darf nur Stellungnahme 

abgeben, d.h., ihr positives Votum ist nicht zwangsläufig. Die Verantwortung 

bleibt auf jeden Fall beim Arzt.
142

 

Folgender Abschnitt wird die Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Orga-

nen näher betrachten. 

5.6. Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Organen 

Der vierte Abschnitt des TPG umfasst Ausführungen zur Entnahme, Vermittlung 

und Übertragung von Organen sowie die beteiligten Einrichtungen am Organ-

transplantationsprozess. 

Die Organentnahme, -vermittlung und -übertragung nach TPG ist als eine ge-

meinschaftliche Aufgabe der Krankenhäuser definiert. Dafür muss deren Zusam-

menarbeit koordiniert werden. Hierfür ist es die Aufgabe der verantwortlichen 

Koordinationsstelle, die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit der 

unten näher definierten Vermittlungsstelle zu gewährleisten und Unterstützung 

der Transplantationszentren bei der Qualitätssicherung zu verwirklichen. Also 

besitzt die Koordinationsstelle eine bedeutende Bindegliedfunktion.
143

 

Ausgehend von § 11 Abs. 5 TPG ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation 

(DSO) seit 15.07.2000 mit dem Vertrag, der zwischen DSO und Bundesärzte-

kammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den Krankenkassen ge-

schlossen wurde, als Koordinierungsstelle für die Organtransplantation in 

Deutschland beauftragt.
144

 Gem. § 11 TPG sind die Aufgaben der DSO die Inten-

sivierung der engen Zusammenarbeit mit den Entnahmekrankenhäu-

                                                            
141 Vgl. Rommel/ Schmidt, AINS 2010, 348-354. 
142 Vgl. Hellweg in Terbille/ Clausen/ Schroeder-Printzen, § 13. Rn. 39. 
143 Vgl. Rommel/ Schmidt, AINS 2010, 348-354.  
144 Vgl. Middel et al: Organspende und Organtransplantation in Deutschland. Bestandsaufnahme 
und Bewertung (2011). S. 109. 
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sern(insbesondere mit den Transplantationsbeauftragten), Unterstützung bei der 

Spendererkennung, Entlastung und Unterstützung des Krankenhauspersonals im 

gesamten Organspendeprozess, die optimale Spendercharakterisierung als Vo-

raussetzung für die Organvermittlung und Sicherheit der Transplantation, Ge-

währleistung einer hohen Qualität der Spenderbetreuung, der Organentnahme und 

Konservierung sowie des Transports, Unterstützung und Begleitung der Angehö-

rigen von Organspendern, Dialog mit der Öffentlichkeit für mehr Information und 

Transparenz, Förderung des Wissenstransfers und der Weiterentwicklung der 

Transplantationsmedizin.
145

 

Gem. § 9 Abs. 1 TPG darf eine Entnahme von Organen verstorbener Spender aus-

schließlich in Entnahmekrankenhäuser i. S. d. § 9 a TPG durchgeführt werden. In 

§ 9 a TPG werden die Anforderungen an Entnahmekrankenhäuser konkretisiert.  

Entnahmekrankenhäuser sind zugelassene Krankenhäuser, die nach ihrer räumli-

chen und personellen Ausstattung in der Lage sind, eine Organentnahme von 

möglichen Spendern zu ermöglichen. (§ 9a Abs. 1 TPG) Der Gesetzgeber sieht 

kein eigenes Zulassungsverfahren betreffend die Entnahmekrankenhäuser vor und 

übergibt den zuständigen Behörden diese Aufgabe. (§ 9a Abs. 1 S. 2 TPG) Dem-

nach unterrichtet die Landeskrankenhausbehörde die Koordinierungsstelle (DSO) 

über die bestehenden Entnahmekrankenhäuser. Das bedeutet, dass zum einen im 

Entnahmekrankenhaus ein Operationssaal zur Verfügung stehen muss, der dem 

Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik entspricht, um die Qualität 

und Sicherheit der entnommenen Organe zu gewährleisten. Auch muss das medi-

zinische Personal für seine Aufgaben qualifiziert sein. (§ 9a Abs. 2 Nr. 2 und 3 

TPG) Außerdem sind die Krankenhäuser i. S. d. § 9a Abs. 2 Nr. 1 TPG verpflich-

tet, den Hirntod von Patienten, die als Organspender in Betracht kommen, nach § 

5 TPG festzustellen und dann der Koordinierungsstelle unverzüglich mitzuteilen. 

Ansonsten müssen die Entnahmekrankenhäuser gem. § 9b TPG mindestens einen 

fachlich qualifizierten Transplantationsbeauftragten bestellen. Er muss alle für den 

                                                            
145 URL: https://www.dso.de/dso/aufgaben-und-ziele.html [09.07.2017]. 
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Organspendeprozess relevanten Kenntnisse und Fähigkeiten beherrschen. Dazu 

zählt zum Beispiel ein intensivmedizinisch tätiger Arzt. In § 9b TPG wird die 

Verantwortlichkeit und Aufgabe der Transplantationsbeauftragten dargestellt. 

Zunächst muss der Transplantationsbeauftragte bei der Wahrnehmung seiner Auf-

gaben unabhängig und weisungsfrei sein. Er muss sicherstellen, dass die Entnah-

mekrankenhäuser ihrer gesetzlichen Meldepflicht i. S. d. § 9a Abs. 2 Nr. 1 TPG 

nachkommen und die Angehörigen des möglichen Spenders in einer angemesse-

nen Weise begleitet werden. Überdies muss er das ärztliche und pflegerische Per-

sonal im Entnahmekrankenhaus mit der Bedeutung und dem Prozess der Organ-

spende vertraut machen.
146

 Im Mittelpunkt der Organtransplantation stehen die 

Transplantationszentren. Sie sind als Krankenhäuser definiert, die nach den ein-

schlägigen Rechtsvorschriften über eine hoheitliche Zulassung als solches Zent-

rum verfügen.
147

Sie sind verpflichtet, Wartelisten für Patienten zu führen, für die 

eine Organübertragung geplant ist. Gem. § 9 Abs. 2 TPG darf die Übertragung 

von Organen bei toten Spendern und die Entnahme und Übertragung von Organen 

bei lebenden Spendern in 

Transplantationszentren vorgenommen werden. Der behandelnde Arzt muss die 

Patienten, bei denen die Übertragung vermittlungspflichtiger Organe medizinisch 

angezeigt ist, sofort an ein Transplantationszentrum melden. (§ 13 Abs. 3 S.1 

TPG) Nach dieser Meldung muss das Transplantationszentrum über die Annahme 

und Aufnahme in die Warteliste entscheiden. Bei der Aufnahme sind die Notwen-

digkeit und Erfolgsaussicht der Organübertragung zu beachten. (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 

TPG) Zum Schluss sind die Wartelisten von den Transplantationszentren an die 

Vermittlungsstelle zu übermitteln.
148

Der Gesetzgeber hat keine staatliche Stelle 

bzgl. der Organvermittlung bzgl. der Organvermittlung eingerichtet. Jedoch hat er 

die Delegierung dieser Aufgabe an eine private Stelle vorgesehen. Nach § 12 Abs. 

1 S. 1 TPG wird die private Stelle durch die Spitzenverbände der Krankenkassen, 

die BÄK und die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der 

                                                            
146 Vgl. Middel/ Scholz inSpickhoff, § 9b TPG, Rn. 3. 
147 Vgl. Rommel/ Schmidt, AINS 2010, 348-354.  
148 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, § 10 TPG, Rn. 3. 
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Krankenhausträger gemeinsam beauftragt, die gem. § 12 Abs. 1 S.2 TPG auf 

Grund finanzieller und organisatorischer Eigenständigkeit, adäquater Qualifikati-

on ihrer Mitarbeiter und effektiver Organisation und Ausstattung für eine gesetz-

konforme Organvermittlung Gewähr bieten müssen. Laut § 12 Abs. 2 TPG kann 

dieser Auftrag auch einer geeigneten Einrichtung mit Sitz außerhalb Deutschlands 

erteilt werden.
149

 Dadurch wird die Stiftung Eurotransplant, kurz Eurotransplant 

(ET), eine private gemeinnützige Stiftung niederländischen Rechts mit Sitz in 

Laden, Niederlande durch den Vertrag vom 20.04.200 i. S. d. § 12 Abs. 1 TPG 

beauftragt.
150

 Dieser Vertrag umfasst die Regelungen bzgl. der Aufgaben der 

Vermittlungsstelle, wie sie in § 12 Abs. 4 TPG vorgesehen werden. Nach § 12 

Abs. 4 TPG ist die Aufgabe von Eurotransplant die Vermittlung von vermitt-

lungspflichtigen Organen, die in § 1a Nr. 2 TPG definiert werden, für geeignete 

Patienten besonders nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit. Ansonsten hat Euro-

transplant die Wartelisten aller Transplantationszentren als eine einheitliche War-

teliste zu behandeln. Die Vermittlungsentscheidung durch ET ist gem. § 12 Abs. 3 

S. 3 TPG zu dokumentieren und dann an die zuständigen Transplantationszentren 

und die Koordinierungsstelle (DSO) zu übermitteln, damit eine lückenlose Rück-

verfolgung der Organe möglich ist.
151

 

5.7. Ablauf einer postmortalen Organspende in Deutschland  

Im folgenden Abschnitt wird der Ablauf einer postmortalen Organspende in der 

Praxis erläutert. 

Für eine postmortale Organspende zunächst bedarf es der Erkennung eines poten-

ziellen Spenders. Alle Patienten, bei denen eine primäre oder sekundäre Hirn-

schädigung trotz maximaler medizinischer Maßnahmen zum Tod führt, kommen 

als Spender in Betracht.
152

 Die Hirnschädigung ergibt sich aus verschiedenen Ur-

                                                            
149 Vgl. Bader, S. 127. 
150 Vgl. Schroth et al, § 12, Rn. 5. 
151 Vgl. Bader, S. 128. 
152 Vgl. Blank,/ Königsrainer u.a., Lege artis 2015, 36-43. URL: https://www.thieme-
connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-100140 [12.10.2017]. 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-100140
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-100140
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sachen. Diese geschieht bei primären Hirnschädigungen bspw. direkt durch Blu-

tungen, Hirnschlag, Hirntumore oder Verletzung (Schädel-Hirn-Trauma) oder bei 

sekundärer Hirnschädigung etwa durch einen Kreislaufstillstand oder durch 

Schockzustände.
153

 

Nun beginnt das Verfahren der Hirntodfeststellung. Der Hirntod wird durch eine 

Serie vorgeschriebener Untersuchungen, die in den Richtlinien des BÄK festge-

setzt sind, festgestellt. Demgemäß muss zunächst die Ursache der Hirnschädigung 

festgestellt werden, um die Diagnose sicherstellen zu können, dass keine Medi-

kamente oder Stoffwechselentgleisungen den beobachteten Ausfall der Hirnfunk-

tionen verursacht oder mitverursacht haben. Danach muss der vollständige Ausfall 

aller Hirnfunktionen festgestellt werden. Hierzu werden spezielle Reflextests im 

Sinne der Hirnstammreflexe im tiefsten Teil des Gehirns durchgeführt. Sind diese 

Tests positiv ausgegangen, fängt das Nachweisverfahren der Unumkehrbarkeit 

(Irreversibilität) an. Diese kann durch eine wiederholte klinische Untersuchung 

nach einem angemessenen Beobachtungszeitraum erfolgen oder durch apparative 

Zusatzuntersuchungen. Die Untersuchungen der klinischen Symptome werden 

nach einem festgelegten Beobachtungszeitraum von beiden Untersuchern wieder-

holt.  Die Irreversibilität des Hirnfunktionsausfalls und damit der Hirntod ist erst 

dann nachgewiesen, wenn die klinischen Ausfallsymptome bei Erwachsenen und 

bei Kindern ab dem dritten Lebensjahr mit primärer Hirnschädigung nach mindes-

tens zwölf Stunden, mit sekundärer Hirnschädigung nach mindestens 72 Stunden 

erneut übereinstimmend nachgewiesen worden sind.
154

 Schließend ist die Diagno-

se des Hirntodes durch die zwei Ärzte unabhängig voneinander gestellt. Alle Be-

funde werden auf dem Protokoll zur Feststellung des Hirntodes dokumentiert.
155

 

Dabei werden durch Beatmung und Medikamente Herz- und Kreislauffunktion 

                                                            
153 Vgl. DSO/ BZgA, Kein Weg zurück… Informationen zum Hirntod (2012), S. 27. 
154 URL: https://www.aerzteblatt.de/pdf/94/19/a1296_3.pdf [22.07.2017]. 
155 Vgl. DSO/ BZgA: Kein Weg zurück…Informationen zum Hirntod (2012), S.  27. 

https://www.aerzteblatt.de/pdf/94/19/a1296_3.pdf
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des Verstorbenen künstlich aufrechterhalten, um die Organe am Leben zu erhal-

ten.
156

 

Nachdem der Hirntod festgestellt wurde, erfolgt eine Meldung des potenziellen 

Organspenders an die Koordinierungsstelle DSO. Die DSO prüft, ob die medizini-

schen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Organentnahme existieren.
157

 

Hierauf führen die Ärzte oder Transplantationsbeauftragten mit den Angehörigen 

des Spenders ein Gespräch. Dieses Gespräch bezweckt, die Angehörigen über die 

Möglichkeit einer Organspende aufzuklären, weiter, ob der Verstorbene zu Leb-

zeiten eine Entscheidung zur Organspende getroffen hat.
158

 Liegt weder eine Zu-

stimmung noch ein Widerspruch des Verstorbenen vor, soll der nächste Angehö-

rige eine Entscheidung, basierend auf dem mutmaßlichen Willen des potenziellen 

Spenders, treffen, wie zuvor in dieser Arbeit dargelegt wurde.  

Im Fall einer Zustimmung zur Organspende veranlasst die DSO medizinische 

Laboruntersuchungen, z. B. die Feststellung der Blutgruppe, der Gewebemerkma-

le, die Übertragung der Krankheit, des Patienten. Dann sendet die DSO diese me-

dizinischen Daten an die Vermittlungsstelle Eurotransplant. Anhand dieser Daten 

und der im § 12 Abs. 3 TPG vorgeschriebenen Allokationskriterien (Erfolgsaus-

sicht, Dringlichkeit und Chancengleichheit) sucht die ET nach dem geeigneten 

Organempfänger. Nachdem der geeignete Organempfänger gefunden ist, benach-

richtigt die ET die Transplantationszentren sowie das zuständige Transplantati-

onszentrum. Gem. § 11 Abs. 1a TPG organisiert die DSO in Absprache mit dem 

Krankenhaus die Organentnahme und den Organtransplant, um die Organe 

schnellstmöglich zum Transplantationszentrum transportieren zu können. Schließ-

lich wird im Transplantationszentrum das Spenderorgan auf den Empfänger bzw. 

die Empfängerin übertragen.
159

 

                                                            
156 Vgl. Bader, S. 163. 
157 Vgl. BZgA, Organspende?!-Ich habe mich entschieden (Informationsbroschüre), S. 43. 
158 ebd., S. 42. 
159 ebd., S. 42 f. 
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5.8. Organhandel und Strafvorschriften 

Der§ 17 Abs. 1 S. 1 TPG untersagt jegliche Form des Organhandels, die der Heil-

behandlung eines anderen dienen. Dabei bleibt zunächst fraglich, was unter dem 

Begriff ,,Handeltreiben‘‘ zu verstehen ist. Das TPG definiert das Handeltreiben 

nicht. Auch im Betäubungsmittelrecht taucht der Begriff „Handelstreiben‘‘ auf. 

Dort: Unter dem Begriff „Handeltreiben“ versteht man alle gemeinnützigen Be-

mühungen, die darauf gerichtet sind, den Umsatz zu ermöglichen oder zu fördern, 

selbst wenn es sich nur um eine einmalige oder auch nur vermittelnde Tätigkeit 

handelt.
160

 

Der § 18 TPG sagt, wer entgegen § 17 Abs. 1 S. 1 TPG mit einem Organ oder 

Gewebe Handel treibt oder entgegen § 17 Abs. 2 TPG ein Organ oder Gewebe 

entnimmt, überträgt oder sich übertragen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

Nach § 5 Nr. 17 StGB gilt das deutsche Strafrecht unabhängig vom Recht des 

Tatorts für alle Deutschen, die strafbaren Organhandel im Ausland begehen. Die 

Nationalität des Organspenders oder Empfängers ist belanglos.
161

 In § 17 Abs. 1 

S. 2 TPG hat der Gesetzgeber zwei Tatbestände vom Organhandelsverbot ausge-

nommen. Der Erste ist im § 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 geregelt. Demgemäß ist die For-

derung des Arztes nach einem angemessenen Honorar, das für die medizinischen 

Maßnahmen verlangt wird, seitens des Patienten nicht als unzulässiges Handels-

treiben anzusehen.
162

 Der andere zulässige Tatbestand sind die Arzneimittel, die 

aus oder unterhalb Verwendung von Organen hergestellt sind. Gem. § 17 Abs. 1 

S. 2 Nr. 2 wird das Handeln mit diesen Arzneimitteln nicht im Rahmen des Or-

ganhandelsverbots angesehen.
163

 § 17 Abs. 2 untersagt, Organe und Gewebe, die 

nach Abs. 1 S. 1 Gegenstand verbotenen Handelstreibens sind, zu entnehmen, auf 

einen anderen Menschen zu übertragen oder sich übertragen zu lassen. Somit wird 

                                                            
160 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, § 17 TPG, Rn. 4. 
161 Vgl. Ulsenheimer: Arztstrafrecht in der Praxis (2015), S. 466. 
162 ebd. S.466. 
163 Vgl. Hellweg in Terbille/ Clausen/ Schroeder-Printzen, § 13, Rn. 60. 
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ein Sonderstrafrecht für beteiligte Ärzte aufgestellt. Diese Vorschrift untersagt 

dem Arzt, gehandelte Organe zu entnehmen oder zu übertragen. Ferner untersagt 

sie dem potenziellen Organempfänger, sich ein Organ übertragen zu lassen.
164

 

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des § 17 Abs. 1 und 2 TPG wird im § 18 

Abs. 1 TPG mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft. Der 

Versuch ist auch strafbar. Gem. § 18 Abs. 2 wird gewerbsmäßiger Organhandel 

mit Freiheitstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Hierbei sieht der 

Gesetzgeber Milderungsklauseln hinsichtlich des Spenders oder Empfängers vor. 

Laut § 18 Abs.4 TPG kann das Gericht bei Spendern und Empfängern, die die 

Straftat im Rahmen des verbotenen Handeltreibens begehen, Strafe mildern oder 

ganz von Strafe absehen.
165

 

Der Gesetzgeber sieht über § 18 TPG hinaus in §19 TPG weitere Strafvorschriften 

vor und zählt die Tatbestände mit deren Strafen enumerativ auf. Gem. § 19 Abs.1 

Nr. 1 und 2 wird die Organentnahme zwecks Lebendtransplantation bei nicht voll-

jährigen oder einwilligungsfähigen Spendern oder trotz fehlender Aufklärung oder 

Einwilligung, die Entnahme durch einen kein- Arzt und nicht regenerierungsfähi-

ge Organe zwecks Lebendspende über den begrenzten zulässigen Personenkreis-

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe verhängt.
166

 Der Versuch 

ist auch strafbar. (§ 19 Abs. 4 TPG) Des Weiteren wird die Organentnahme bei 

toten Spendern in § 19 Abs. 2 bestraft, wenn die Entnahme trotz des Wider-

spruchs des toten Spenders vorgenommen wird, der Tod des Spenders nicht nach 

Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entspre-

chen, vor der Entnahme festgestellt und der Eingriff nicht durch einen Arzt vor-

genommen wurde. Ein vorsätzlicher Verstoß gegen diese Bestimmungen wird mit 

bis zu drei Jahren Gefängnis, bei Fährlässigkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. (§ 19 Abs. 2 und 5 TPG) Übrigens in die-

sen Fällen wird der Täter, z. B. der Arzt, nicht nur nach § 19 Abs. 2 TPG bestraft, 

                                                            
164 Vgl. König in Roxin/Schroth, S. 507. 
165 ebd. S. 520. 
166 Vgl. Hellweg in Terbille/ Clausen/ Schroeder-Printzen, § 13, Rn. 62. 
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sondern auch nach der vorsätzlichen Körperverletzung im Sinne des § 223 

StGB.
167

 Die Entnahme von Organen oder Organteilen aus dem Körper eines le-

benden Menschen stellt nach der Rechtsprechung und herrschenden Lehre einen 

fremdnützigen Gesundheitseingriff dar, und hier fehlt der Heilzweck, der sich auf 

den Eingriffsbetroffenen bzw. den Spendern beziehen muss.
168

 

Ein Verstoß gegen die Regelung über eine erweiterte Zustimmungslösung (§§ 4 

Abs. 1 S. 2 und 4a Abs. 1 S. 1 TPG wird ebenso in § 19 Abs.2 TPG strafrechtlich 

sanktioniert.
170

 Strafbar ist insbesondere der Arzt, der ein Organ entnimmt, ohne 

dass der Verstorbene wirksam in die Entnahme eingewilligt oder ohne dass der 

nächste Angehörige oder der an seine Stelle Tretende der Entnahme zugestimmt 

hatte.
171

 

§ 20 TPG enthält einige Bußgeldtatbestände. Die im § 20 aufgezählten Tatbestän-

de sowie Pflichtverstöße können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. (§ 

20 Abs. 1 TPG)
172

 Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß entgegen § 20 TPG 

wird mit einem Bußgeld bis zu 30.000 Euro bedroht. 

6. VERGLEICH DER TÜRKISCHEN UND DEUTSCHEN  

GESETZLICHEN REGELUNGEN 

Im folgenden Teil wird als Ergebnis dieser Betrachtung ein Vergleich zwischen 

dem türkischen und deutschen Organtransplantationsgesetz präsentiert. 

Die Organtransplantation ist sowohl in der Türkei als auch in Deutschland gesetz-

lich geregelt. Das türkische Transplantationsgesetz trat am 03.06.1979 in Kraft. 

Hingegen trat das deutsche Transplantationsgesetz 18 Jahre später am 05.11.1997 

in Kraft.  

                                                            
167 Vgl. Ulsenheimer, S.462, Rn. 765. 
168 Vgl. Paeffgen/ Zabel in Kindhäuser/ Neumann/ Paeffgen: Strafgesetzbuch (2017), StGB § 228, 
Rn. 93. 
170 Vgl. Ulsenheimer, S.463, Rn. 766. 
171 Vgl. Tag in MüKoStGB (2013), § 19 TPG, Rn. 7. 
172 Vgl. Hellweg in Terbille/ Clausen/ Schroeder-Printzen, § 13, Rn. 63. 
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Die Entstehungsgeschichte des türkischen Transplantationsgesetzes ist relativ 

kürzer als das deutsche Transplantationsgesetz. Vor und während der Entstehung 

des türkischen Transplantationsgesetzes gab es nur eine kurze politische Diskus-

sion. 

Im Vergleich zur türkischen Gesetzgebungsphase wurde in Deutschland über die 

Organtransplantation sehr lange diskutiert. Der deutsche Gesetzgeber brauchte 

also hinsichtlich des hohen gesundheitspolitischen Stellenwerts eine ungewöhn-

lich lange Vorlaufzeit, bis das deutsche Transplantationsgesetz entstand.
173

 

In beiden Gesetzen sind die Fallkonstellationen, wie zum Beispiel die postmortale 

Organspende oder Lebendspende, geregelt.  

Das deutsche Transplantationsgesetz regelt, wie die gesundheitlichen Einrichtun-

gen für die Organtransplantation gestaltet werden müssen, und welche Einrich-

tungen für die Organtransplantation, also für die Entnahme, Vermittlung und 

Übertragung von Organen, zuständig sind. Das türkische Transplantationsgesetz 

beinhaltet hingegen keine Regelungen über dieses Thema. Für dieses Thema hat 

der türkische Gesetzgeber eine andere Lösung gefunden, und zwar durch die Sat-

zung über Dienstleistung der Organ- und Gewebetransplantation (ODNHY). Da-

rin wurden die Zuständigkeitsklauseln der gesundheitlichen Einrichtungen, die 

Organtransplantationen durchführen dürfen, geregelt. Unter anderem wurden die 

Ausstattungen bzgl. der Einrichtungen und des Personals sowie das Transplantati-

onsverfahren an sich durch diese Satzung geregelt. 

Die unterschiedlichen Nationalstaatsmodelle zeigen sich auch in den beiden Län-

dern deutlich in den gesundheitlichen Systemen. Die Türkei ist ein Zentralstaat. 

Deutschland ist ein föderativer Staat. Diesbezüglich überträgt das TPG dem Lan-

desrecht einige Aufgaben, und in jedem deutschen Bundesland liegt ein Ausfüh-

rungsgesetz zum Transplantationsgesetz vor.  

                                                            
173 Vgl. Middel/ Scholz in Spickhoff, Vorbem., Rn. 3. 
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Die zulässigen transplantierten Organe fanden sowohl im türkischen als auch im 

Transplantationsgesetz Erwähnung. In dieser Hinsicht gibt es einen großen Unter-

schied zwischen den beiden Gesetzen. Das türkische Transplantationsgesetz er-

laubt nicht die Organentnahme bei toten Embryonen und Föten wie das deutsche 

Transplantationsgesetz (§ 4a TPG). 

Die Voraussetzungen zur postmortalen Organspende zeigen in beiden Transplan-

tationsgesetzen große Gemeinsamkeiten.  

Für die Zulässigkeit der Organentnahme von einer verstorbenen Person muss zu-

nächst deren medizinischer Tod festgestellt werden. In beiden Rechtsgrundlagen 

wird der Tod als Hirntod definiert, der von zwei qualifizierten Ärzten nach den 

etablierten Kriterien des Hirntodes diagnostiziert werden muss. Bezüglich dieser 

Regelung gibt es keinen Unterschied. 

In der Türkei sind die Kriterien des Hirntodes in der Satzung (ODNHY) schritt-

weise dargestellt. In Deutschland werden sie durch die Richtlinien des BÄK fest-

gelegt. Bei der diagnostischen Vorgehensweise zur Feststellung des Hirntodes 

gibt es im Vergleich von türkischem und deutschem Transplantationsgesetz kei-

nen signifikanten Unterschied. Die untersuchten Symptome des Ausfalls der Hirn-

funktionen und Nachweisverfahren der Irreversibilität der klinischen Ausfall-

symptome sind fast gleich. 

Beide Länder bzw. Gesetzgeber sprechen von der Einwilligung zur Organentnah-

me. Im Falle eines potenziellen postmortalen Organspenders müssen die Perso-

nen, die für die Einwilligung zur Organentnahme fähig sind, festgestellt werden. 

Diesbezüglich existiert der sog. Organspendeausweis, und zwar in beiden Län-

dern. Der Organspendeausweis wird für die Organspende als Gestaltung der ein-

willigungsfähigen Personen angesehen. 
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Der sog. Organspendeausweis wird in Deutschland durch § 2 TPG gestützt. Das 

türkische Transplantationsgesetz spricht nicht von dem Organspendeausweis. Je-

doch ist der Organspendeausweis trotzdem gültig.  

In den beiden Ländern gibt es bezüglich der Organspende bzw. des Organspende-

ausweises Unterschiede. Das deutsche Transplantationsgesetz, der § 2 Abs. 1 

TPG, erlaubt, dass die Jugendlichen sich ab dem 16. Geburtstag einen Organspen-

deausweis ausstellen lassen können. Ab dem 14. Lebensjahr kann man einer Or-

ganentnahme widersprechen. In der Türkei können die Jugendlichen aber ab Voll-

endung des 18. Lebensjahres einen Organspendeausweis beantragen. 

Die Einwilligung zur Organentnahme, die sog. Zustimmungslösung, wurde in den 

beiden Ländern unterschiedlich geregelt.  

Nach deutscher Rechtsgrundlage werden die Angehörigen, um eine Entscheidung 

nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen zu treffen, erst dann berufen, 

wenn eine Einwilligung des Spenders zu seinen Lebzeiten nicht vorliegt. Dies 

wird als erweiterte Zustimmungslösung bezeichnet, wie zuvor in dieser Arbeit 

erwähnt wurde.  

Im türkischen Transplantationsgesetz gilt ebenfalls die erweiterte Zustimmungslö-

sung, aber mit einem Unterschied. Der mutmaßliche Wille des Verstorbenen fand 

im türkischen Transplantationsgesetz keine Erwähnung. Das heißt, der mutmaßli-

che Wille des Verstorbenen wird nicht berücksichtigt.  

Darüber hinaus spricht der türkische Gesetzgeber von einem Modell, welches er-

weiterte Zustimmungslösung genannt wurde. Dies kann man quasi als Notstands-

lösung bezeichnen. Beide Transplantationsgesetze lassen die Organentnahme bei 

einem lebenden Menschen zu. Vorausgesetzt ist, dass der Spender volljährig und 

einwilligungsfähig ist. Übrigens wird ein Spender-Empfänger-Kreis in jedem Ge-

setz definiert. Das türkische Transplantationsgesetz spricht von einem Spender-

Empfänger-Kreis, dessen Umfang weiter als das deutsche Transplantationsgesetz 
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ist. Dazu zählen im türkischen Transplantationsrecht Ehegatte/Ehegattin und die 

Verwandte des vierten Grades. Übrigens ist eine Organübertragung auf eine Per-

son mit der Genehmigung der sog. Ethikkommission möglich, falls der Spender 

den Empfänger nicht kennt.  

Im deutschen Transplantationsgesetz ist eine Lebendspende zulässig. Der Perso-

nenkreis für einen Organspender und die Übertragung eines Organs sind klar ge-

regelt. Eine Organübertragung auf Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegat-

ten/Ehegattin, eingetragenen Lebenspartner, Verlobte und eine andere Person, die 

dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahesteht, 

sind erlaubt. 

Weitere Voraussetzung für eine Lebendspende im deutschen Transplantations-

recht ist das Vorliegen einer Stellungnahme der sog. Lebendspenderkommission. 

Das positive Votum der Lebendspenderkommission ist nicht zwangsläufig für die 

Durchführung einer Lebendspende. Die Aufgaben der Lebendspenderkommission 

werden durch die sog. Ethikkommission in der Türkei erfüllt. Anders als das deut-

sche Transplantationsrecht muss ein positives Votum der Ethikkommission vor-

liegen. Überdies sind die Entscheidungen dieser Kommission unanfechtbar. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden zu vergleichenden Gesetzen ist die 

Durchführung einer Lebendspende. Der deutsche Gesetzgeber sagt, dass eine Le-

bendspende nur dann vorgenommen werden darf, wenn ein geeignetes postmortal 

gespendetes Organ nicht rechtzeitig zur Verfügung steht. In dem türkischen 

Transplantationsrecht liegt keine solche Subsidiaritätsklausel vor. 

Die Organtransplantation ist sowohl in der Türkei als auch in Deutschland in einer 

Kooperation mit den zuständigen Kooperationseinrichtungen/ Kooperationspart-

nern durchgeführt. In der Türkei und auch in Deutschland sind drei Organisatio-

nen an der Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Organen beteiligt. 
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In Deutschland ist die gemeinnützige Stiftung Eurotransplant gesetzlich (§12 

TPG) für die Vermittlung aller Organe beauftragt, die in Belgien, Kroatien, Lu-

xemburg, den Niederlanden, Österreich, Ungarn, Slowenien und Deutschland zum 

Zwecke der Transplantation entnommen werden.
174

 Zum gleichen Zweck ist die 

Nationale Koordinierungsstelle in der Türkei türkeiweit tätig, und sie dient auch 

als Koordinierungsstelle mit den Regionalen Koordinierungsstellen. In Deutsch-

land gibt es hingegen nur eine Koordinierungsstelle, und zwar die sog. „Deutsche 

Stiftung“, die für die Organisation deutschlandweit beauftragt worden ist. In bei-

den Ländern existieren die Transplantationszentren, und sie dienen als Übertra-

gungsstellen, welche die erforderlichen Patientendaten an die Vermittlungsstelle 

weitergeben. 

Beide Gesetze beinhalten das Organhandelsverbot bzw. erklären dies als Straftat. 

In der Türkei werden die Strafvorschriften bzgl. des Organhandelns sowohl in 

dem türkischen Strafgesetzbuch als auch im türkischen Transplantationsgesetz 

geregelt. Beide Gesetze finden Anwendung.  

Das Deutsche Transplantationsgesetz beinhaltet im Vergleich zu türkischen Straf-

vorschriften bzgl.  des Organhandels. Die im türkischen und deutschen Gesetze 

erwähnten Tathandlungen sind fast gleich. Die Strafen bzw. Strafzeitmessung sind 

unterschiedlich. Eine unbefugte Organentnahme ist bei lebendigen Personen 

rechtswidrig und strafbar. Für diesen Fall wird der Täter nach türkischem Gesetz 

mit einer Freiheitsstrafe von 2 bis 5 Jahren bestraft. In Deutschland wird der Täter 

hingegen bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft (TCK 91/1- TPG 

19/1). Eine unbefugte und rechtwidrige postmortale Organentnahme wird in der 

Türkei mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, in Deutschland mit einer Frei-

heitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.  

Wie bereits vorgetragen, zeigen die Rechtsgrundlagen in den beiden Ländern we-

sentliche Gemeinsamkeiten, aber eben auch große Unterschiede. 

                                                            
174 Vgl. DSO Jahresbericht 2016, S. 39 
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7. FAZIT 

Organtransplantation bedeutet die Übertragung von Organen, Organteilen, Gewe-

be oder Zellen auf einen Menschen mit dem Zweck, die geschädigten Organe, 

Gewebe oder Zellen in ihrer Funktion zu ersetzen. 

Mit einer Schilddrüsentransplantation begann die Transplantation im Jahr 1883. 

Darauf fand die eigentliche Entwicklung und klinische Anwendung von Organ-

transplantationen im 20. Jahrhundert statt, nachdem die Grundlage der modernen 

Transplantationsimmunologie gefunden worden war. Heutzutage wird Transplan-

tationsmedizin gesellschaftlich als Symbol einer hoch entwickelten, naturwissen-

schaftlich orientierten Medizin bezeichnet. Organtransplantation rettet Menschen-

leben und verbessert die Lebensqualität des erkranken Menschen. 

Die Transplantation hat zwei grundsätzliche Formen: die postmortale Transplanta-

tion und Lebend-Transplantation. Bei der postmortalen Transplantation geht es 

um eine Organ-Explantation von einem hirntoten Spender mit anschließender 

Übertragung auf einen lebenden Empfänger, der in der Regel schwer krank ist. 

Bei der Lebend-Transplantation handelt es sich um eine Organ-Explantation von 

einem lebenden und gesunden Spender mit anschließender Übertragung auf den 

Empfänger.  

Gesetzlich wird die Organtransplantation in der Türkei durch das im Jahr 1979 in 

Kraft getretene Gesetz mit dem vollständigen Namen ,,Das Gesetz über die Ent-

nahme, Bewahrung und Übertragung von Organen und Geweben“ (nachfolgend 

„ONHK“ genannt) geregelt. In Deutschland trat das Gesetz über die Spende, Ent-

nahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz-

TPG) am 01.12.1997 in Kraft und regelt die Spende, Entnahme und Übertragung 

von Organen und Geweben. Zwischen den ONHK und TPG gibt es sowohl Ge-

meinsamkeiten als auch unterschiedliche Grundlagen, die die Rahmenbedingun-

gen für Organtransplantation bestimmen.  

http://www.onmeda.de/anatomie/schilddruese.html
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In beiden Gesetze sind die Fallkonstellationen, wie zum Beispiel die postmortale 

Organspende oder die Lebendspende geregelt. Nebenbei wird im deutschen 

Transplantationsgesetz dargestellt, wie die gesundheitlichen Einrichtungen für die 

Organtransplantation gestaltet werden müssen, und welche Einrichtungen für die 

Organtransplantation, also für die Entnahme, Vermittlung und Übertragung von 

Organen, zuständig sind. Dieses Thema wurde im türkischen Transplantations-

recht durch die Satzung - Satzung über Dienstleistung der Organ- und Gewebe-

transplantation(ODNHY) geregelt. 

Die Türkei und Deutschland unterscheiden sich durch ihre Nationalstaatsmodelle. 

Dieser Unterschied wirkt auf das gesundheitliche System im Sinne des Transplan-

tationsrechts. Diesbezüglich verpflichtet das TPG die Bundesländer, Regelungen 

(Gesetz oder Verordnung) auf Landesebene zu erlassen. Im türkischen Transplan-

tationsrecht liegt kein Ausführungsgesetz des Transplantationsgesetzes vor. 

Die Medizin ermöglicht es, sehr unterschiedliche Organe zu transplantieren. So-

wohl im türkischen als auch im deutschen Transplantationsrecht ist die Übertra-

gung der Organe, wie zum Beispiel Nieren, Leber, Herz, Lun-

ge, Bauchspeicheldrüse und der Dünndarm, zulässig. Entgegen des türkischen 

Gesetzgebers erlaubt der deutsche Gesetzgeber die Organentnahme bei toten 

Embryonen und Föten.  (§ 4a TPG) 

Die Bedingungen zur postmortalen Organspende zeigen in beiden Transplantati-

onsgesetzen große Gemeinsamkeiten. 

Das Verfahren bei der Feststellung des Todes des Spenders bzw. in Bezug auf die 

untersuchten Symptome des Ausfalls der Hirnfunktionen, der Irreversibilität der 

klinischen Ausfallsymptome sind relativ gleich. Dabei gilt die sog. erweiterte Zu-

stimmungslösung in beiden Ländern. Dieses Modell wirkt sich auf die Gestaltung 

der Einwilligung des Spenders aus. Nach der erweiterten Zustimmungslösung ist 

eine Transplantation ohne Zustimmung des Spenders oder der nächsten Angehö-

rigen (im Falle des Hirntodes) nicht zulässig. Nach dem deutschen Transplantati-
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onsgesetz müssen die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des potenziel-

len Spenders eine Entscheidung in Bezug auf die Organspende treffen. Im türki-

schen Transplantationsgesetz wird der mutmaßliche Wille des Verstorbenen nicht 

berücksichtigt.  

Die Organentnahme bei einem lebenden Menschen ist in beiden Gesetzen unter 

eigenen Bedingungen zulässig. Beide Gesetze sehen vor, dass die Spenderin bzw. 

der Spender volljährig und einwilligungsfähig sein müssen. Nach deutschem 

Transplantationsgesetz darf eine Organentnahme bei einem lebenden Menschen 

zurzeit der Transplantation kein postmortal gespendetes Organ zur Verfügung 

stellen. Der türkische Gesetzgeber sieht keine solche Subsidiaritätsklausel vor. 

Überdies wird eine Organentnahme bei einer lebenden Person in beiden Ländern 

von einer Kommission überprüft. Diese Kommission wird nach deutschem Trans-

plantationsgesetz ,,Lebendspendekommission‘‘, nach türkischem Transplantati-

onsgesetz ,,Ethikkommission“ genannt. Das positive Votum der Lebendspender-

kommission ist nicht zwangsläufig für die Durchführung einer Lebendspende. 

Anders als das deutsche Transplantationsrecht muss ein positives Votum der 

Ethikkommission vorliegen. 

Die Organtransplantation wird sowohl in der Türkei als auch in Deutschland in 

einer Kooperation mit den zuständigen Kooperationspartnern durchgeführt. In der 

Türkei und auch in Deutschland sind drei Organisationen an der Entnahme, Ver-

mittlung und Übertragung von Organen beteiligt. In der Türkei sind die Nationale 

Koordinierungsstelle und ihre regionalen Koordinierungszentren und Transplanta-

tionszentren verantwortlich für die Entnahme, Vermittlung und Übertragung von 

Organen. In Deutschland nehmen Eurotransplant, DSO und Transplantationszen-

tren die Organtransplantation vor.  
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In beiden Länder ist der Organhandel untersagt und unter Strafe gestellt. In der 

Türkei wird der Organhandel in der Regel nach den Vorschriften des türkischen 

Strafgesetzbuches bestraft. In Deutschland greifen die Strafvorschriften bzgl. des 

Organhandels bei einer Transplantation. In Bezug auf das Strafmaß gibt es mini-

male Unterschiede. 
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